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1. ANLASS DER PLANUNG  
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde 

Wachtberg sollen natur- und umweltschutzfachliche Belange in besonderem Maße 

berücksichtigt werden. Diese Belange stellen wesentliche Beurteilungskriterien bei der 

Eignungsuntersuchung potenzieller Erweiterungsflächen für Wohnen und Gewerbe 

oder anderweitige Nutzungen dar, so dass konkret die ökologisch unbedenklichsten 

Standorte für eine städtebauliche Entwicklung ermittelt werden können. Natur- und 

umweltschutzfachliche Aspekte werden zudem dezidiert im Umweltbericht behandelt. 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB bzw. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist für Bauleitpläne oder ihre 

Änderung oder Ergänzung ein Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zu erar-

beiten. 

Zur Schaffung einer fundierten Bewertungsgrundlage für die Standorteignungsunter-

suchung und den Umweltbericht sowie für die Erarbeitung eines Leitbildes für die 

Landschaftsentwicklung und eines Entwicklungs- und Ausgleichsflächenkonzeptes war 

es notwendig, im ersten Schritt eine Bestandserfassung vorzunehmen. In dieser Be-

standserfassung erfolgte zunächst eine Auswertung vorliegender Daten, die für die 

Flächennutzungsplanung relevant sein können (Pläne, Karten, Gutachten, Literatur). 

Ergänzend wurden im Rahmen des Scoping von den Umweltfachbehörden und –

verbänden Informationen geliefert, die in die Auswertung einflossen (Scopingtermin 

am 28.10.2009; Beteiligung bis zum 30.11.2009). Des Weiteren wurde an allen Orts-

rändern von Ortsteilen, die im FNP dargestellt sind, eine Biotoptypenkartierung durch-

geführt. Auf der Grundlage der erfassten Daten erfolgte eine Naturschutzfachliche 

Bewertung und die Erarbeitung von Planungshinweisen. Die Ergebnisse dieser ersten 

Arbeitsschritte bis hin zu den Planungshinweisen sind im hiermit vorgelegten Bericht 

zusammengefasst, der den Teil 1 des Ökologischen Fachbeitrages darstellt (siehe rot 

umrandeter Kasten im unten abgebildeten Ablaufschema). 

 

 

Abb. 1:  Ablaufschema und Integration des Ökologischen Fachbeitrages in den FNP. 
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Er fließt ein in die Standorteignungsuntersuchung und stellt zudem die Grundlage für 

die Erarbeitung Entwicklungs- und Ausgleichsflächenkonzeptes dar. Alle Daten wer-

den letztlich im FNP-Vorentwurf verwendet und im Umweltbericht noch einmal zu-

sammenfassend dargestellt. 

 

2. METHODIK DER DATENERFASSUNG UND -AUSWERTUNG 
2.1 Auswertung vorliegenden Datenmaterials 
Im ersten Schritt wurden alle zur Verfügung gestellten, planungsrelevanten Pläne, 

Gutachten, Kataster, Karten, Veröffentlichungen und sonstige Daten (Internet) gesich-

tet und ausgewertet. Neben einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung erfolgte eine 

Einschätzung der Flächennutzungsplanrelevanz. 

 

Autor/Jahr/Titel Planungsinhalte Relevanz für den F NP 
GEMEINDE WACHTBERG  
(1984) Biotopkartierung. 

Karte mit den Biotopen Grün-
land, Streuobst, Intensivobst, 
Wald und Acker. 

Informelle Relevanz hinsicht-
lich der Grundlagen. Wichtig 
für Ausgleichsflächenkonzept. 

ROTHEMEIER, I. (1984): Öko-
logischer Beitrag zum Land-
schaftsplan V, Gemeinde 
Wachtberg, Rhein-Sieg-
Kreis; Teil II: Erfassung und 
Bewertung schutzwürdiger 
Biotope. 

Gebietsbeschreibung, Schutz-
ziel, Bewertung. Biotoptypen, 
Pflanzen und Tiere. Gefähr-
dung und Maßnahmenvor-
schläge. 

Wichtige, jedoch nicht mehr 
ganz aktuelle, planungsrele-
vante Hinweise auf schutzwür-
dige Standorte, die für eine 
anderweitige Nutzung nicht in 
Frage kommen und durch Dar-
stellungen im FNP nicht nega-
tiv beeinträchtigt werden dür-
fen. Ggf. Hinweise für das 
Kompensationsflächenkonzept. 

RÖHLINGER, B. (1986): Be-
richt über die Situation der 
Ackerbegleitflora in Teilbe-
reichen der Gemeinde 
Wachtberg (Villip, Holzem, 
Fritzdorf, Adendorf, Arzdorf). 

Naturräumliche Zuordnung 
des Untersuchungsgebietes, 
Bodenverhältnisse, Ergebnis-
se der Vegetations-Periode 
1986, Karten. 

Keine Relevanz im FNP, da 
Daten z. T. bereits veraltet und 
sehr speziell sind. 

BLAB , J. ET AL . (1989): Tier-
welt in der Zivilisationsland-
schaft, Teil I: Raumeinbin-
dung und Biotopnutzung bei 
Säugetieren und Vögeln im 
Drachenfelser Ländchen. 

Die im Rahmen des Langzeit-
forschungsvorhabens „Tierwelt 
in der Zivilisationslandschaft“ 
erarbeitete Untersuchung stellt 
die Situation der terrestrischen 
Wirbeltierfauna im Drachenfel-
ser Ländchen als einem stark 
anthropogen überformtem 
Gebiet dar. 

Geringere informelle Relevanz 
für den FNP, da die Studie 
sehr spezielle Fragestellungen 
hinsichtlich der Wirbeltierfauna 
behandelt. 

ZILLIGEN , A. & V. HUGEN-
SCHÜTT (1990): Landschafts-
ökologische und zoologische 
Begutachtung der Bäche in 
der Gemeinde Wachtberg – 
Zwischenbericht. 

Limnologische Untersuchung 
der Bäche der Gemeinde 
Wachtberg hinsichtlich der 
chemischen und biologischen 
Parameter; Beschreibung der 
Fließgewässer und deren 
Umfeld, Entwicklungsmaß-
nahmen. 

Lediglich informelle Relevanz 
hinsichtlich der z. T. nicht mehr 
aktuellen Grundlagen. 
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Autor/Jahr/Titel Planungsinhalte Relevanz für den F NP 
HUGENSCHÜTT, V. & A. ZILLI-
GEN (1990): Landschaftsöko-
logische, zoologische und 
limnologische Begutachtung 
der Fließgewässer in der 
Gemeinde Wachtberg – 
Endbericht. 

Landschaftsökologische und 
zoologische Beschreibung und 
Bewertung der Wachtberger 
Bachläufe; Darstellung von 
Entwicklungsmaßnahmen; 
Bedeutung und Funktion von 
Ufersaumgehölzen; Limnolo-
gische und saprobiologische 
Untersuchung und Bewertung 
der Fließgewässer. 

Lediglich informelle Relevanz 
hinsichtlich der z. T. nicht mehr 
aktuellen Grundlagen. 

LÖLF,  BEARBEITUNG : BRAUN, 
C. (1991): Ökologischer Bei-
trag zum Landschaftsplan 
Wachtberg, Rhein-Sieg-
Kreis, Teil 1: Analyse des 
Naturhaushaltes. 

Analyse und Bewertung des 
Naturhaushaltes hinsichtlich 
Geologie, Geomorphologie, 
Klima, Hydrologie, Boden und 
Vegetation sowie der ökologi-
schen Raumeinheiten; natürli-
che Eignung und ökologische 
vertretbare Nutzung des Rau-
mes für die Erholung; Empfeh-
lungen für Schutz, Pflege und 
Entwicklung der Landschaft. 

Sehr wichtige, planungsrele-
vante Hinweise auf schutzwür-
dige Standorte, die für eine 
anderweitige Nutzung nicht in 
Frage kommen und durch Dar-
stellungen im FNP nicht nega-
tiv beeinträchtigt werden dür-
fen. Ggf. Hinweise für das 
Kompensationsflächenkonzept. 

BLAB , J. ET AL . (1991): Tier-
welt in der Zivilisationsland-
schaft, Teil II: Raumeinbin-
dung und Biotopnutzung bei 
Reptilien und Amphibien im 
Drachenfelser Ländchen. 

Die Untersuchung stellt die 
Situation der Amphibien und 
Reptilien im Drachenfelser 
Ländchen als einem stark 
anthropogen überformtem 
Gebiet dar. 

Geringere informelle Relevanz 
für den FNP, da sich die Studie 
auf spezielle faunistische 
Gruppen bezieht. 

MÜHLSCHLEGEL , M. (1993): 
Dynamik von Kleinsäugerzö-
nosen im Drachenfelser 
Ländchen unter besonderer 
Berücksichtigung der Aus-
wirkungen von Amphibien-
Fanganlagen. 

Diplomarbeit zur Untersu-
chung der Dynamik von Klein-
säugern vor dem Hintergrund 
des Landschaftswandels. 

Keine Relevanz für den FNP, 
da die Studie sich ausschließ-
lich auf bestimmte Kleinsäuger 
bezieht. 

SCHÄFER, H.-J. & G. KNEITZ 
(1993): Entwicklung und 
Ausbreitung von Amphibien-
Populationen in der Agrar-
landschaft – ein E+E-
Vorhaben. 

Darstellung populationsdyna-
mischer Prozesse verschiede-
ner Amphibienarten im Ge-
meindegebiet von Wachtberg. 

Informelle Relevanz hinsicht-
lich der Grundlagen (insbeson-
dere Amphibienvorkommen). 

HOß, U. (1993): Dynamik und 
Raum-Zeitsystem einer Po-
pulation der Gelbbauchunke. 

Untersuchung der Populati-
onsdynamik einer Gelbbauch-
unkenpopulation in einer Ton-
grube bei Oedingen. 

Im Einzelfall interessante Hin-
weise zum Vorkommen der 
Gelbbauchunke, die in der 
Standorteignungsuntersuchung 
und im Ausgleichsflächenkon-
zept berücksichtigt werden. 

GEFAG (1994): Streuobst-
wiesenkartierung Gemeinde 
Wachtberg. 

Kartierung der Streuobstwie-
senbestände in den Jahren 
1992/1993; Textliche Erläute-
rungen und Karte; Darstellung 
und Bewertung der Streu-
obstbestände im Gemeinde-
gebiet Wachtberg. 

Informelle Relevanz hinsicht-
lich der Grundlagen. 

KNEITZ, S. ET AL . (1995): E & 
E Vorhaben: „Amphibien-
Lebensräume“, Zwischenbe-
richt für 1994. 

Untersuchung der Populati-
onsdynamik verschiedener 
Amphibienarten. 

Geringere informelle Relevanz 
für den FNP. 
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Autor/Jahr/Titel Planungsinhalte Relevanz für den F NP 

HUGENSCHÜTT, V. (1997): 
Bioindikationsanalyse von 
Uferzonationskomplexen der 
Spinnen- und Laufkäferge-
meinschaften (Arach.: Ara-
neida, Col.: Carabidae) an 
Fließgewässern des Dra-
chenfelser Ländchens. 

Erfassung der Arten und Ver-
gleich der biozönotischen 
Zusammensetzung der Cara-
bidae- und Araneida-
Populationen an verschiede-
nen Fließgewässerstandorten; 
Berücksichtigung der anthro-
pogenen Veränderungen der 
Fließgewässersysteme; Ablei-
tung von Maßnahmen zum 
Rückbau von Fließgewässern. 

Geringere informelle Relevanz 
für den FNP. 

KNEITZ, S. (1998): Untersu-
chungen zur Populationsdy-
namik und zum Ausbrei-
tungsverhalten von Amphi-
bien in der Agrarlandschaft. 

Beschreibung des Untersu-
chungsgebietes und der Me-
thoden. Daten und Hinweise 
zur Populationsdynamik und -
struktur sowie dem Ausbrei-
tungsverhalten der untersuch-
ten Amphibienarten. 

Geringere informelle Relevanz 
für den FNP. 

GESELLSCHAFT FÜR ANGE-
WANDTE GEOWISSENSCHAF-
TEN (1999/2000): Land-
schaftspflegerischer Begleit-
plan zum Bebauungsplan Nr. 
02-9 „Alte Gasse/Rathaus-
straße“, Berkum, Gemeinde 
Wachtberg. 

Beschreibung und Darstellung 
der Planungen. Darstellung 
und Bewertung der ökologi-
schen und landschaftsästheti-
schen Gegebenheiten und 
Potentiale. Ermittlung und 
Bewertung des Eingriffs. Dar-
stellung der Minderungs- und 
Ausgleichmaßnahmen. 

Integration der Planung inklu-
sive der landschaftspflegeri-
schen Maßnahmen in Darstel-
lungen des FNP. 

RATHS, U. & U. RIECKEN 
(1999): Laufkäfer im Dra-
chenfelser Ländchen – Tier-
welt in der Zivilisationsland-
schaft, Teil III. 

Die Untersuchung befasst sich 
mit der Raum- und Habitatnut-
zung von Laufkäfern in ver-
schiedenen Habitaten. 

Keine Relevanz im FNP. 

RIECKEN, U. (2000): 
Raumeinbindung und Habi-
tatnutzung epigäischer 
Arthropoden unter den Be-
dingungen der Kulturland-
schaft – Tierwelt in der Zivili-
sationslandschaft, Teil IV. 

Die Untersuchung befasst sich 
mit der Raum- und Habitatnut-
zung von epigäischen Spinnen 
und Laufkäfern in verschiede-
nen Habitaten. 

Keine Relevanz im FNP. 

SSYMANK , A. (2001): Vegeta-
tion und blütenbesuchende 
Insekten in der Kulturland-
schaft – Tierwelt in der Zivili-
sationslandschaft, Teil V. 

Die Arbeit enthält Einzeldaten 
zu den Themen Vegetation, 
Faunistik, Habitatnutzung und 
Blütenbesuch von Schwebflie-
gen. Zudem werden konkrete 
Handlungsempfehlungen für 
den praktischen Naturschutz, 
für Hemerobiestufenkartierun-
gen aller Fließgewässer und 
Empfehlungen zur Gewässer-
renaturierung gegeben. 

Geringere informelle Relevanz 
für den FNP, da sich die Studie 
auf eine spezielle Tiergruppe 
bezieht. 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 
(2002): Ordnungsbehördli-
che Verordnung über das 
Naturschutzgebiet „Dächels-
berg/Ließemer Berg“, Ge-
meinde Wachtberg, Rhein-
Sieg-Kreis vom 11.11.2002. 

Verordnung mit Karte; Be-
schreibung des NSG mit sei-
nen Schutzzielen. 

Hohe Relevanz in Bezug auf 
die Berücksichtigung natur- 
und artenschutzrechtlicher 
Belange in der Bauleitplanung. 
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Autor/Jahr/Titel Planungsinhalte Relevanz für den F NP 
UMWELTAMT DES LAND-
SCHAFTSVERBANDES RHEIN-
LAND & ZWECKVERBAND NA-
TURPARK KOTTENFORST-
VILLE (2002): Maßnahme-
plan Zweckverband Natur-
park Kottenforst-Ville. Hand-
lungsempfehlungen. 

Planungsgrundlagen. Analyse. 
Entwicklungsziele und Maß-
nahmen. 

Übergeordneter Raumbezug 
mit Relevanz insbesondere für 
das Entwicklungs- und Aus-
gleichsflächenkonzept. 

SCHWEIGELE, C. (2003): 
Landschaftsökologische und 
zoologische Untersuchungen 
an Fließgewässern im Dra-
chenfelser Ländchen unter 
besonderer Berücksichtigung 
der Carabiden-Synusien 
(Coleoptera, Carabidae). 

Beschreibung des Untersu-
chungsgebietes hinsichtlich 
der abiotischen Faktoren, der 
Vegetation und der Flächen-
nutzung; Überprüfung der 
Effektivität der gewässerver-
bessernden Maßnahmen an-
hand der vorhandenen Cara-
biden-Synusien. 

Informelle Relevanz hinsicht-
lich der Grundlagen. 

AGENDA-ARBEITSKREIS „N A-
TURNAHE GÄRTEN IN WACHT-
BERG“  UND BUND, KREIS-
GRUPPE BONN (2003): Der 
Naturnahe Schaugarten. 

Anleitung zur Anlage eines 
naturnahen Gartens unter 
Berücksichtigung der standort-
typischen Pflanzen. 

Informelle Relevanz für den 
FNP hinsichtlich Pflanzmaß-
nahmen. 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN, 
HÖHERE LANDSCHAFTSBE-
HÖRDE (2003): Ordnungsbe-
hördliche Verordnung über 
das Naturschutzgebiet „Kao-
lingrube Oedingen“, Ge-
meinde Wachtberg, Rhein-
Sieg-Kreis vom 29.10.2003. 

Verordnung mit Karte; Be-
schreibung des NSG mit sei-
nen Schutzzielen. 

Hohe Relevanz in Bezug auf 
die Berücksichtigung natur- 
und artenschutzrechtlicher 
Belange in der Bauleitplanung. 

GINSTER & STEINHEUER 
(2003): Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan zum Be-
bauungsplan Nr. 07-9 „Holz-
folder Weg/Im Erzacker“ 
Wachtberg-Niederbachem. 

Planerische Vorgaben. Be-
standserfassung und Bewer-
tung. Beschreibung des Vor-
habens und der Eingriffe in 
Natur und Landschaft. Ver-
meidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen. Aus-
gleichs- und Gestaltungsmaß-
nahmen. Bilanzierung von 
Eingriff und Kompensation.  

Integration der Planung inklu-
sive Ausgleichsflächen in Dar-
stellungen des FNP. 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 
(2004): Ordnungsbehördli-
che Verordnung über das 
NSG „Kottenforst“, Bundes-
stadt Bonn und Gemeinde 
Alfter, Stadt Meckenheim, 
Gemeinde Wachtberg, Rhein 
-Sieg-Kreis vom 11.04.2004. 

Verordnung mit Karte; Be-
schreibung des NSG mit sei-
nen Schutzzielen. 

Hohe Relevanz in Bezug auf 
die Berücksichtigung natur- 
und artenschutzrechtlicher 
Belange in der Bauleitplanung. 

STAPPEN, S. (2004): Streu-
obst. Historisch-geographi-
sche Untersuchung eines 
gefährdeten Bestandteiles 
der Kulturlandschaft am Bei-
spiel der Gemeinde Wacht-
berg. 

Bedeutung der Streuobstbe-
stände im Allgemeinen und 
innerhalb der Gemeinde 
Wachtberg; historische Ent-
wicklung des Obstanbaus in 
Deutschland und in Wacht-
berg, Gefährdung der Bestän-
de, Ableitung von Maßnahmen 
zum Schutz und zur Förde-
rung von Streuobstbeständen. 

Informelle Relevanz hinsicht-
lich der Grundlagen. 
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Autor/Jahr/Titel Planungsinhalte Relevanz für den F NP 
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN, 
HÖHERE LANDSCHAFTSBE-
HÖRDE (2005): Ordnungsbe-
hördliche Verordnung über 
das Naturschutzgebiet „Rod-
derberg“, Gemeinde Wacht-
berg, Rhein-Sieg-Kreis und 
Bundesstadt Bonn vom 
13.01.2005. 

Verordnung mit Karte; Be-
schreibung des NSG mit sei-
nen Schutzzielen. 

Hohe Relevanz in Bezug auf 
die Berücksichtigung natur- 
und artenschutzrechtlicher 
Belange in der Bauleitplanung. 

LANZERATH , U. & J. HÜLL-
BROCK (2006): Erläuterungs-
bericht zum Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag 
zum Bebauungsplan Nr. 07-
10 „Kesselsfeldweg/Lerchen-
weg“ in Niederbachem, Ge-
meinde Wachtberg. 

Planerische Vorgaben, Be-
standserfassung und Bewer-
tung, Ermittlung und Bewer-
tung des Eingriffs, Ermittlung 
des Ausgleichsbedarfs, Maß-
nahmen der Landschaftspfle-
ge. 

Integration der Planung in Dar-
stellungen des FNP. 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN, 
HÖHERE LANDSCHAFTSBE-
HÖRDE (2006): Ordnungsbe-
hördliche Verordnung über 
die Landschaftsschutzgebie-
te in den Gemeinden Alfter 
und Wachtberg im Rhein-
Sieg-Kreis vom 31. August 
2006. 

Hinweise zum Landschafts-
schutz, zum Charakter und 
Schutzzweck der Gebiete, der 
Verbote etc. sowie der Flurer-
mittlung. 

Hohe Relevanz in Bezug auf 
die Berücksichtigung von Be-
langen des Landschaftsschut-
zes in der Bauleitplanung. 

HACHTEL , M. ET AL . (2006): 
Dynamik und Struktur von 
Amphibienpopulationen in 
der Zivilisationslandschaft. 

Mehrjährige Untersuchung der 
Amphibienpopulationen an 
Kleingewässern im Drachen-
felser Ländchen. Beschrei-
bung des Untersuchungsge-
bietes, Daten zur Bestands-
entwicklung, zum Reprodukti-
onserfolge, zur Populations-
struktur und Ausbreitung, Hin-
weise zu den Fangmethoden. 

Geringere informelle Relevanz 
für den FNP. 

LANDSCHAFTSVERBAND 
RHEINLAND (2007): Archäo-
logische Elemente. 

Karte der archäologischen 
Elemente; Liste der Baudenk-
mäler und der ortsfesten Bo-
dendenkmäler. 

Sehr wichtige, planungsrele-
vante Hinweise auf schutzwür-
dige Standorte, die für eine 
anderweitige Nutzung nicht in 
Frage kommen und durch Dar-
stellungen im FNP nicht nega-
tiv beeinträchtigt werden dür-
fen. 

RHEIN-SIEG-KREIS 
(2007/2008): Altlasten- und 
Hinweisflächenkataster für 
das Gemeindegebiet Wacht-
berg. 

Karte und Datenblätter der 
Altlasten und Hinweisflächen. 

Hohe Relevanz hinsichtlich 
eventueller Restriktionen für 
die Nutzungsänderung und die 
städtebauliche Entwicklung. 

PLANUNGS- UND INGENIEUR-
BÜRO STEFAN SCHMITZ 
(2008): Landschaftspflegeri-
scher Fachbeitrag als Um-
weltbericht zur Wohnbebau-
ung „An der Sebastianushö-
he“ Wachtberg-Nieder-
bachem. 

Planerische Vorgaben. Be-
standserfassung und Bewer-
tung. Ermittlung und Bewer-
tung des Eingriffs. Maßnah-
men des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege. Dar-
stellung der Ausgleichsmaß-
nahmen. 

Integration der Planung inklu-
sive Ausgleichsflächen in Dar-
stellungen des FNP. 
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Autor/Jahr/Titel Planungsinhalte Relevanz für den F NP 
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 
(2008): Planfeststellungsbe-
schluss für den Neubau der 
Kreisstraße K 14 (K 14n) – 
Ortsumgehung Wachtberg-
Gimmersdorf – im Zuge der 
K 14 und K 57. 

Planerische Vorgaben. Be-
schreibung der Planungen. 
Prüfung und Darstellung der 
Umweltauswirkungen. Mate-
riell-rechtliche Bewertung. 

Integration der Planung in Dar-
stellungen des FNP. 

SGP ARCHITEKTEN UND 
STADTPLANER BDA  (2008): 
1. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes 
Nr. 02-11 „Alte Gasse / O-
berdorfstraße“, Berkum, 
Gemeinde Wachtberg. 

Planerische Vorgaben. Ziel 
und Zweck des Bebauungs-
plans. Art, Umfang und Aus-
wirkungen der geplanten 
Maßnahmen. Umweltverträg-
lichkeitsprüfung. Umweltbe-
richt (Beschreibung des Pla-
nungsanlasses, der Umwelt im 
Einwirkungsbereich, der er-
heblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen, der land-
schaftspflegerischen Maß-
nahmen). Festsetzungen. 

Integration der Planung inklu-
sive der landschaftspflegeri-
schen Maßnahmen in Darstel-
lungen des FNP. 

INGENIEUR- UND PLANUNGS-
BÜRO LANGE GBR (2008): 
Flächenentwicklung der 
Ortslage Adendorf. 

Planerische Vorgaben. Leit-
bild. Entwicklungschancen 
und Ausblick. 

Soweit sinnvoll und machbar 
Berücksichtigung im Ent-
wicklungs- und Ausgleichsflä-
chenkonzept und im FNP. 

LANUV  (ÜBERMITTLUNGS-
STAND 2009): Karten und 
Erläuterungsbögen „Biotop-
verbund“ und „Landschafts-
räume“ 

Objektbeschreibung, Schutz-
ziel, Entwicklungsziel, wertbe-
stimmende Bestandsmerkma-
le 

Hohe Bedeutung für das Ent-
wicklungs- und Ausgleichsflä-
chenkonzept und im FNP. 

 

Neben dieser überblickartigen Darstellung im Rahmen der Grundlagenerfassung, wer-

den die Informationen im gesamten Planverfahren benötigt und ggf. integriert. Dieser 

Arbeitsschritt dient dazu, zunächst einen Stand über bestehende Planungen zu erhal-

ten. Der Ökologische Fachbeitrag hat u. a. zur Aufgabe, diese Planungen, soweit sie 

noch aktuell, sinnvoll und FNP-relevant sind, in die Planungsempfehlungen zum FNP 

und den FNP selbst zu integrieren. 

Die Materialien enthalten z.T. wichtige Informationen für die Ökologische Bewertung 

und damit für die Standorteignungsprüfung für Wohn- und Gewerbeflächen sowie für 

das Entwicklungs- und Ausgleichsflächenkonzeptes. Aus der Karte der Schutzwürdi-

gen Böden etwa lassen sich Daten zusammentragen, die besondere Potentiale eröff-

nen (etwa besonders trockene, feuchte oder besonders nährstoffarme Bereiche) und 

damit Flächen markieren, die die Herausbildung von schützenswerten und zumeist 

bedrohten Vegetationseinheiten ermöglichen. Die Bodenbelastungskarte enthält z. B. 

Flächen, die für eine Wohnbebauung weniger oder nicht geeignet sind usw. 

 
2.2 Biotoptypenkartierung und naturschutzfachliche Bewertung 
Im Sommer/Herbst 2008 fand in den Siedlungsrandbereichen als potenzielle Bauer-

weiterungsflächen der bislang im FNP dargestellten Ortsteile eine Biotoptypenkartie-

rung statt. Dies betrifft die Ortsränder von Adendorf, Arzdorf, Berkum, Fritzdorf, Gim-

mersdorf, Holzem, Kürrighoven, Ließem, Niederbachem, Oberbachem, Pech, Villip, 
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Villiprott, Werthoven und Züllighoven sowie die Weiler Klein-Villip, Niederbachem 

Preußenweg und Züllighoven Schießgraben. 

Die Flächen wurden auf Basis des Luftbildes und der Deutschen Grundkarte DGK 5 

(M 1:5.000) kartiert. Als Kartierschlüssel wurde das Bewertungsverfahren nach LUD-

WIG (1991): „Methode zur ökologischen Bewertung der Biotopfunktion von Biotopty-

pen“ verwendet. Das Verfahren erlaubt eine naturschutzfachliche Bewertung, da mit 

einer Punkteskala gearbeitet wird. Jedes der sechs Kriterien Natürlichkeit, Wiederher-

stellbarkeit, Gefährdungsgrad, Maturität (Reifegrad innerhalb von Sukzessionsabläu-

fen), Struktur- und Artenvielfalt sowie Häufigkeit erhält einen Punktwert zwischen 0 

und 5 Punkten. Maximal erreicht werden können somit 30 Punkte. Eine Wertigkeits-

einstufung kann schematisch wie folgt vorgenommen werden: 

 
1. Biotoptypen mit  0-6 Punkten:  geringe Wertigkeit und Schutzwürdigkeit 
2. Biotoptypen mit  7-12 Punkten:  mäßige Wertigkeit und Schutzwürdigkeit 
3. Biotoptypen mit 13-18 Punkten: mittlere Wertigkeit und Schutzwürdigkeit 
4. Biotoptypen mit 19-24 Punkten: hohe Wertigkeit und Schutzwürdigkeit 
5. Biotoptypen mit 25-30 Punkten: höchste Wertigkeit und Schutzwürdigkeit 
 

Biotoptypen der Kategorie 1 sind z. B. Rasenflächen (6 P.), Äcker (6 P.), Schotterflä-

chen (3 P.) oder im Extremfall versiegelte Flächen (0 P.). Das Beispiel der Äcker 

macht aber direkt deutlich, dass es sich um eine schematische Darstellung handelt. So 

können Äcker durchaus wichtige Habitate seltener, gefährdeter oder streng geschütz-

ter Tierarten sein (Feldhamster, Kiebitz, Rohr/Wiesenweihe usw.). Auch von Bedeu-

tung ist die Lage der jeweiligen Fläche. Eine mit 10 Punkten (mäßig) bewertete Inten-

sivgrünlandfläche wird sicherlich anders einzuschätzen sein, wenn rundum hochwerti-

ge Flächen (Feuchtwiesen, Wälder ...) liegen und sie somit Teil eines zusammenhän-

genden Komplexes mit hoher Bedeutung ist. Die Punktbewertungen sind daher zu-

nächst als Hinweise auf die Wertigkeiten zu verstehen. Letztlich müssen alle betrach-

teten Flächen im Zusammenhang und mit ihren Wechselbezügen zueinander betrach-

tet werden. Weitere Beispiele für Punktbewertungen: 
 
·  Stufe 2, mäßig: Intensivgrünland (10 P.); Beerstrauchplantagen und Baumschulen 

(9 P.); mittelalte Fichtenforste (12 P.). 
·  Stufe 3, mittel: alte Fichtenforste (17 P.); Gebüsche (14 P.); alte standorttypische 

Baumreihen, Baumgruppen oder Einzelbäume (16 P.) 
·  Stufe 4, hoch: alte Feldgehölze (22 P.); schwach ausgebaute Fließgewässer (24 

P.), feuchte Hochstaudenfluren (19 P.); Streuobstwiesen (20 P.), Auengebüsche 
(23 P.) 

·  Stufe 5, sehr hoch: Buchen-Eichenwälder (25 P.) 
 
Die genauen Wertstufen der auf den untersuchten Flächen vorkommenden Einzelbio-

toptypen werden im Kapitel 4 „Naturschutzfachliche Bewertung“ dargestellt. Letztlich 

münden die Bewertungen in Planungshinweise, in denen die o.g. Wechselbezüge so-

wie das Lebensraumpotential für die Tierwelt bzw. reale Daten hierzu insgesamt ein-
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fließen. Weitere Aspekte, wie das Landschaftsbild, das Bodenpotential usw. werden 

hier ebenfalls berücksichtigt. 

 
2.3 Kartografische Darstellung 
Neben der textlichen Darstellung wurden Karten angefertigt und zwar 17 Biotoptypen-

karten (Karten-Nr. BT 01-17) und 17 Karten mit Planungshinweisen (Karten-Nr. PH 01-

17). Die Kartendarstellung erfolgt in den Maßstäben 1 : 5.000 (Biotoptypen) bzw. ohne 

Maßstab (Planungshinweise), jeweils auf A3-Einzelblätter zu allen kartierten Ortstei-

len. Die ortsteilbezogene Beschreibung mit Planungshinweisen wird in Kapitel 5 vor-

genommen. Die Karten befinden sich im Anhang. 

 

3. ERGEBNISSE 
3.1 Schutzgebiete und geschützte Biotope 
Für das Gemeindegebiet Wachtberg gibt es keinen rechtsgültigen Landschaftsplan. 

Stattdessen ist der Landschaftsraum außerhalb der Siedlungsbereiche als Land-

schaftsschutzgebiet (LSG-5110-004) per Verordnung festgesetzt. 

Des Weiteren gibt es verschiedene per Verordnungen festgesetzte Naturschutzgebiete 

(NSG). Im Einzelnen handelt es sich dabei um: 

 

·  NSG Kottenforst (SU-062 bzw. BN-003). Das kreisübergreifende NSG besitzt ins-

gesamt eine Fläche von 2.390 ha. Es liegt nordwestlich der Ortschaften Pech und 

Villiprott. Die Unterschutzstellung erfolgte aufgrund der besonderen Lebensräume 

und der wildlebenden Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse, die hier vor-

kommen. Das NSG ist in weiten Teilen ebenfalls als FFH-Gebiet ausgewiesen. 

Das Gebiet wird in der benachbarten kreisfreien Stadt Bonn im NSG-Archiv unter 

der Kennung NSG Kottenforst BN-003 geführt. 

·  NSG Rodderberg (BN-002-K1 bzw. SU-002-K2). Östlich von Niederbachem hat 

sich im Bereich eines Vulkankraters eine seltene und naturschutzfachlich hoch-

wertige Vegetation angesiedelt, die einen Lebensraum für seltene Tierarten bietet. 

Der Erhalt, die Herstellung und Wiederherstellung der vegetationsfreien bzw. ve-

getationsarmen Schlackenbereiche ist daher das Schutzziel dieses NSG. Das 

kreisübergreifende Gebiet wird im Kreis Bonn im NSG-Archiv unter der Kennung 

BN-002-K1 geführt. 

·  NSG Dächelsberg – Ließemer Berg (SU-008). Zwischen den Ortschaften Ließem 

und Niederbachem liegt das NSG Dächelsberg – Ließemer Berg. Auf dem Gelän-

de des ehemaligen Steinbruchs haben sich überwiegend nährstoffarme Biotope, 

wie z. B. Magerrasen, Ruderalgesellschaften oder Felswände, entwickelt. Dieses 

Gebiet dient u. a. als Lebens- und Rückzugsraum zahlreicher in ihrem Bestand 

bedrohten Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensgemeinschaften. 

·  NSG Kaolingrube Oedingen (SU-088). Das rund 32 ha große NSG liegt östlich 

von Züllighoven. Das Gebiet besitzt eine besondere Bedeutung für die Erhaltung 

von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse so-

wie der Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften und Bioto-



Ökologischer Fachbeitrag zum FNP der Gemeinde Wachtberg – Teil 1 10 

Büro für Ökologie & Landschaftsplanung                                                        Hartmut Fehr, Diplom-Biologe 

pen wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Darüber hinaus besitzt die Kaolingrube 

mit ihrem Vorkommen seltener natürliche Rohstoffe eine wissenschaftliche, natur-

geschichtliche, landeskundliche und erdgeschichtliche Bedeutung. 

Weitere Flächen des Gemeindegebietes Wachtberg sind auf europäischer Ebene als 

Fauna-Flora-Habitate (FFH) unter Schutz gestellt: 

 

·  FFH-Gebiet „Waldreservat Kottenforst“ (DE-5308-303). Das FFH-Gebiet umfasst 

weite Teile des NSG „Kottenforst“ und liegt dementsprechend westlich der Ort-

schaften Pech und Villiprott. In dem ausgedehnten Waldgebiet, das überwiegend 

aus Laubbäumen gebildet wird, haben sich zahlreiche Gewässerbiotope mit einer 

insbesondere für Amphibien wertvollen Wasservegetation entwickelt. Zu den Tier-

arten von gemeinschaftlichem Interesse, die in dem FFH-Gebiet leben, gehören 

neben Kammmolch und Hirschkäfer zahlreiche Vogelarten, wie etwa Schwarz- 

und Grauspecht, Wespenbussard, Pirol und Nachtigall. 

·  FFH-Gebiet „Rodderberg“ (DE-5309-302). Das rund 32 ha große Gebiet besteht 

aus einem Tuffvulkan mit einem ringförmigen Aschenwall. Der etwa 800 m weite 

Krater wird landwirtschaftlich genutzt. Im Bereich der Kuppe und des Aschenwalls 

haben sich extensiv bewirtschaftete Kalk-Halbtrockenrasen entwickelt, im Bereich 

der ehemaligen Tuffgruben wachsen lückige, z. T. flechtenreiche Sedum-

Pioniergesellschaften und Sandpionierrasen. Am Westrand sind diese Biotope 

durch Hecken und Gebüsche gegliedert. Die gut ausgebildeten Pflanzengesell-

schaften bieten zahlreichen gefährdeten Tier- und Pflanzenarten einen Lebens-

raum. 

·  FFH-Gebiet Kaolingrube Oedingen (DE-5309-303). In der noch zeitweilig im Ab-

bau befindlichen Kaolingrube südöstlich des Weilers Schießgraben, haben sich 

zahlreiche Klein- und Kleinstgewässer entwickelt. Neben dem Vorkommen ver-

schiedener Amphibienarten, hat sich in diesem Gebiet eine stabile Gelbbauchun-

ken-Population entwickelt. Für alle dort vorkommenden Amphibien ist die Grube 

das Landhabitat. 

 

Das oben genannte FFH-Gebiet Waldreservat Kottenforst ist gleichzeitig als Vogel-

schutzgebiet „Kottenforst und Waldville“ (DE-5308-401) festgesetzt. In dem ausge-

dehnten Gebiet stocken auf etwa der Hälfte der Fläche Eichen-Hainbuchenwälder. In 

dem altholzreichen Bestand existieren zudem zahlreiche Waldtümpel. Das Gebiet rep-

räsentiert einen der größten zusammenhängenden Waldkomplexe im Naturraum und 

weist zudem eine bedeutsame Mittelspechtpopulation auf. Weitere gebietstypische 

Leitarten sind Schwarzstorch, Schwarz- und Grauspecht, Rotmilan und Wespenbus-

sard. Zu den Entwicklungszielen gehören die Erhaltung und Wiederentwicklung natur-

naher Laubwälder, die Erhaltung und Entwicklung von Alt- und Totholzanteilen sowie 

der Schutz der naturnahen Bäche, Quellsümpfe, Teiche und Maare. 

Diese Ausweisungen bzw. Festsetzungen decken sich mit den Darstellungen des Re-

gionalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg. 
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Darüber hinaus sind im Regionalplan als Bereiche für den Schutz der Natur angege-

ben: 

 

·  Die großen zusammenhängenden Waldflächen nördlich von Adendorf, die sich bis 

Villip erstrecken. 

·  Flächen südlich von Adendorf, die die Abbaubereiche und Teile des Swistbaches 

umschließen. 

·  Arzdorfer Bach, Berkumer Bach, Heltenbach und Züllighovener Bach mit ihren 

begleitenden Gehölzbeständen. 

 

Zumeist unabhängig von den genannten Schutzgebieten gibt es im Gemeindegebiet 

von Wachtberg 24 Geschützte Biotope gemäß § 62 Landschaftsgesetz NW. Dabei 

handelt es sich zumeist um besonders feuchte (Feucht- und Nasswiesen, Auenwälder 

und Fließgewässerbereiche, Quellen sowie stehende Gewässer) oder besonders tro-

ckene Bereiche (Trockenrasen). Darüber hinaus sind 60 Standorte im Biotopkataster 

NRW erfasst. 

 
3.2 Potenzielle natürliche Vegetation 
Unter der „heutigen potentiellen natürlichen Vegetation“ versteht man „das Artengefü-

ge, das sich unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen ausbilden würde, wenn der 

Mensch überhaupt nicht mehr eingriffe und die Vegetation Zeit fände, sich zu ihrem 

Endzustand zu entwickeln“ (TÜXEN 1956). 

Im Gemeindegebiet Wachtberg käme eine Vielzahl verschiedener Vegetationseinhei-

ten vor. Der größte Teil des Gemeindegebietes würde jedoch von einem Maiglöck-

chen-Perlgras-Buchenwald der Niederrheinischen Bucht, stellenweise Flattergras-

Traubeneichen-Buchenwald auf lehmigen Böden bedeckt (TRAUTMANN 1991). Diese 

Vegetationseinheit ist in der Niederrheinischen Bucht weit verbreitet. Die dominierende 

Baumart ist die Rotbuche (Fagus sylvatica) mit Beimischungen von Stiel- und Trau-

beneiche (Quercus robur und Quercus petraea), Hainbuche (Carpinus betulus) und 

Winterlinde (Tilia cordata). Zu den bodenständigen Sträuchern, die sich hier ansiedeln, 

gehören Haselnuss (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus monogyna) und Schlehe 

(Prunus spinosa). Die Krautschicht wird u. a. aus Maiglöckchen (Convallaria majalis), 

Waldmeister (Galium odoratum) und Einblütiges Perlgras (Melica uniflora) gebildet. 

Ebenfalls weit verbreitet würden sich ein Hainsimsen-Perlgras-Buchenwald sowie 

Perlgras-Buchenwald und Hainsimsen-Buchenwald im Wechsel entwickeln. Auch hier 

ist die Rotbuche (Fagus sylvatica) die vorherrschende Art, die in tieferen und sonnsei-

tigen Lagen von der Traubeneiche (Quercus petraea) ergänzt wird. Gelegentlich stockt 

auch Bergahorn (Acer pseudoplatanus). Die Krautschicht wird von Einblütiges Perl-

gras (Melica uniflora), Waldmeister (Galium odoratum), Weiße Hainsimse (Luzula albi-

da), Schönes Widertonmoos (Polytrichum formosum), Efeu (Hedera helix) u. a. gebil-

det. Vereinzelt wachsen bodenständige Gehölze wie Vogelbeere (Sorbus aucuparia), 

Vogelkirsche (Prunus avium), Espe (Populus tremula), Weißdorn (Crataegus monogy-

na), Hundsrose (Rosa canina) und Schlehe (Prunus spinosa). 
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Darüber hinaus würden sich entsprechend der jeweiligen lokal begrenzten abiotischen 

Bedingungen verschiedene Vegetationseinheiten ausprägen. Auf Grund ihrer z. T. 

sehr geringen Ausdehnung werden sie im Folgenden nur genannt: 

·  Feuchter Eichen-Buchenwald des Flachlandes, selten Übergänge zum Eichen-

Birkenwald (bei Werthoven und nordwestlich von Ließem) 

·  Feuchter Eichen-Buchenwald des Berglandes (östlich von Kürrighoven) 

·  Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald (im Bereich der Fließge-

wässer von Adendorf und Fritzdorf) 

·  Stieleichen-Hainbuchen-Auenwald der Berglandtäler einschließlich der Bach- und 

Flussbegleitenden Erlenwälder (im Bereich vieler Fließgewässer, wie z. B. Godes-

berger Bach) 

·  Maiglöckchen-Stieleichen-Hainbuchenwald der Niederrheinischen Bucht (zwischen 

Arzdorf und Werthoven sowie nördlich von Gimmersdorf) 

·  Maiglöckchen-Stieleichen-Hainbuchenwald und feuchter Eichen-Buchenwald im 

Wechsel (bei Niederbachem) 

·  Flattergras-Traubeneichen-Buchenwald (nördlich von Adendorf) 

·  Typischer Hainsimsen-Buchenwald (bei Villip) 

·  Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald (bei Berkum) 

·  Maiglöckchen-Buchenwälder des Villeosthanges (bei Ließem und nördlich von 

Niederbachem) 

·  Typischer Perlgras-Buchenwald (bei Berkum) 

 
3.3 Biotoptypen der vertiefend kartierten Ortsrandb ereiche 
Aus der Luft erkennt man die vorrangige Prägung Wachtbergs durch die folgenden 

zwei landschaftlichen Schwerpunkte: 

1. Landwirtschaftliche Nutzflächen in Form von Ackerbauflächen, Grünlandflächen 

und die für die Region typischen Obstanbauflächen in Form von Obstbaum- und 

Beerstrauchplantagen. 

2. Im gesamten Gemeindegebiet verteilte Wald- und Forstflächen, teilweise an Fließ-

gewässern, die meist eingestreut in der Landschaft liegen; im Westen und Osten 

auch größere zusammenhängende Komplexe. 

 

Hinzu kommt der besiedelte Bereich. Dementsprechend lassen sich die Biotoptypen in 

folgende Kategorien unterteilen: 

·  Fließende und stehende Gewässer 

·  Fluss- und Bachauen-Lebensräume mit Gehölzen 

·  Wälder und Forste, Gebüsche, sonstige Gehölzstrukturen, Vorwälder und Wald-

lichtungsfluren 

·  Magerrasen (Fels-, Trocken- und Halbtrockenrasen) 

·  Wiesen, Weiden und Grünland-Übergangsbereiche 

·  Krautfluren, Säume und Staudenhalden 

·  Kulturpflanzenbestände und angelegte Erholungsflächen 
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·  Siedlungs- und Industrieflächen, Verkehrswege und sonstige Bauten und infra-

strukturelle Einrichtungen 

 

Für den FNP sind insbesondere die Siedlungsrandbereiche von Bedeutung, da sich 

bauliche Erweiterungen am Bestand orientieren werden und auf diesen Flächen daher 

der größte Baudruck herrscht. Daher konzentriert sich die Biotoptypenkartierung auf 

diese Bereiche. Im Folgenden werden die dort kartierten Biotoptypen kurz beschrie-

ben. Die Ergebnisse finden sich auch in den Biotoptypenkarten im Anhang. 

 

3.3.1 Fließende und stehende Gewässer 

Innerhalb des Gemeindegebietes Wachtberg gibt es verschiedene fließende und ste-

hende Gewässer. Die einzelnen Biotope unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Natür-

lichkeit bzw. ihres Ausbaus und der sie begleitenden Vegetation. Durch die intensive 

Nutzung der Gewässer selbst, aber auch durch die Nutzung der an sie angrenzenden 

Flächen kommt es zu einem Eintrag von Nährstoffen in die Gewässer. Aus diesem 

Grund sind die im Gemeindegebiet kartierten Fließgewässer und Stillgewässer durch-

weg als eutroph, also reich an Nährstoffen, zu klassifizieren. 

 

Sommerwarmer Niederungsbach, schwach ausgebaut (FS 32) 

Zu diesem Biotoptyp gehören Fließgewässer mit einer geringen Breite und einer mä-

ßigen Strömung. Viele dieser Bäche, die durch das Gemeindegebiet fließen, zeichnen 

sich durch einen naturnahen bzw. nur unwesentlich künstlich veränderten Lauf aus. 

Oftmals ist die natürliche Dynamik in weiten Teilen erhalten, so dass die Bäche mehr 

oder weniger stark mäandrierend durch die Landschaft fließen. Die Ufer sind meist von 

Bachauengehölzen gesäumt, anderenorts haben sich feuchte Uferstaudenfluren ent-

wickelt. Ein Beispiel für einen naturnahen Niederungsbach ist der Züllighovener Bach. 

 

 
Foto 1: Der naturnahe Züllighovener Bach fließt östlich von Kürrighoven. 
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Sommerwarmer Niederungsbach, stark ausgebaut (FS 33 ) 

Anders als beim vorgenannten Biotoptyp ist dieser Gewässertyp im Bereich der Sohle 

und des Ufers deutlich ausgebaut. Neben der Begradigung des Gewässerlaufs, kön-

nen einzelne Abschnitte verrohrt und das Ufer durch künstliche Befestigungen gesi-

chert sein. Als Folge kann sich der Gewässerlauf nicht mehr natürlich entwickeln. Eine 

naturnahe Flora und Fauna im Gewässer bzw. im unmittelbaren Umfeld kann sich ent-

sprechend ebenfalls nicht ansiedeln. Ein solcher streckenweise stark ausgebauter 

Bach fließt beispielsweise in Berkum. 

 

Temporäres Fließgewässer (FV 3) 

Temporäre Fließgewässer sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht zu jeder Zeit 

Wasser führen, sondern vor allem in der wärmeren Jahreszeit austrocknen können. 

Ein solches – anthropogen stark überformtes – eutrophes Fließgewässer liegt im Süd-

osten von Arzdorf. 

 

Graben, wasserführend (FN 3) 

Dieser Biotoptyp zeichnet sich dadurch aus, dass zumeist Sohle und Ufer befestigt 

sind. Viele solcher Gräben wurden in Form von Entwässerungsgräben entlang von 

Straßen und Wirtschaftswegen kartiert, wie z. B. in Adendorf oder Ließem. 

 

Stehende permanente Gewässer bis zu 3 m Wassertiefe , eutroph, mit Flachufer (FB 31) 

Kleine Tümpel und Teiche kommen an verschiedenen Stellen in Wachtberg vor. Bei-

spielsweise liegt am südlichen Ortsrand von Villiprott ein solches Gewässer. Es ist von 

Auengehölzen umstanden. Zwei neue künstliche Teiche wurden im Westen von Kür-

righoven angelegt. Eine natürliche Ufer- und Gewässervegetation ist nur in geringem 

Maß vorhanden. 

 

 
Foto 2:  Künstlicher Teich im Bereich des Obsthofes in Kürrighoven. 
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Stehende permanente Gewässer bis zu 3 m Wassertiefe , eutroph, mit Steilufer (FB 32) 

In Nordwesten von Niederbachem liegt bei einem landwirtschaftlichen Gehöft ein 

Teich. Dieser ist z. T. von einem Weidengebüsch umgeben. 

 

Kiesgruben-, Steinbruch- und Tagebaugewässer, ständ ig wasserführend, über 3 m Was-

sertiefe, eutroph, mit Steilufer (FGA 32) 

Auf dem ehemaligen Sandabbaugelände im Süden von Villip haben sich ein großes 

und ein kleineres Gewässer gebildet. Beide sind dicht von Gehölzen umstanden. Ent-

sprechend der ursprünglichen Nutzung des Geländes ist das Ufer stellenweise sehr 

steil. 

 

Urbane stehende Gewässer mit verbauten Ufern (FX 2)  

Im Gemeindegebiet Wachtberg gibt es mehrere Wasserschlösser und -burgen, wie 

beispielsweise in Villip und Adendorf. Um diese befinden sich Wassergräben, die 

künstlich angelegt wurden. Eine natürliche Entwicklung ist durch die starke Ufer- und 

Sohlenbefestigung kaum möglich. Zumeist wurden in die Gewässer Fische eingesetzt, 

so dass der Nährstoffgehalt des Wassers hier zumeist sehr hoch ist. 

 

 
 
Foto 3:  Stehendes Gewässer um das Wasserschloss in Berkum. Durch den starken Uferverbau und die 

Nutzung ist eine natürliche Entwicklung des Gewässers kaum möglich. 

 

3.3.2 Fluss- und Bachauen-Lebensräume mit Gehölzen 

Der Uferbereich von naturnahen Flüssen und Bächen ist i. d. R. von einem häufigen 

Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser geprägt. Diese besonderen Standortbedingun-

gen führen dazu, dass sich hier nur spezialisierte Pflanzengesellschaften entwickeln 
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können. Entsprechend sind typische Gehölze, die sich in der Fluss- und Bachaue an-

siedeln Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und zahlreiche 

Weidenarten (Salix spec.). Die naturschutzfachliche Bedeutung der Auengehölze liegt 

u. a. in ihrem Beitrag zur Uferbefestigung. Darüber hinaus prägen sie das Land-

schaftsbild in erheblichem Maß. Oftmals befinden sich im Bereich der Bachauengehöl-

ze auch noch andere Pflanzengesellschaften, wie beispielsweise Uferhochstaudenflu-

ren und je nach Intensivität der Nutzung auch ausgedehnte Brennnesselfluren. Da es 

hier zu einer räumlichen Überschneidung von Biotoptypen kommt, wird das hochwerti-

gere Gehölzbiotop für die Bewertung herangezogen. 

 

Auengebüsch (meist mit Weiden) (BE 1) 

Auengebüsche sind Bestände aus Feuchtgehölzen, die kleinflächig entlang von Fließ-

gewässern bzw. in der Überschwemmungsaue stocken. Vorherrschend sind hier zu-

meist verschiedene Weidenarten (Salix spec.). Ein Beispiel für ein Auengebüsch wur-

de im Süden von Adendorf kartiert. 

 

 
Foto 4:  Von Weidenarten dominiertes Auengebüsch am Ufer eines Fließgewässers in Adendorf. 

 

Bachauen-Gehölze (Erlen, Eschen, u. a.) (BE 3) 

Ausgedehntere Bestände entlang der Bäche, aber auch am Ufer von Teichen, werden 

als Bachauengehölze bezeichnet. Sie bestehen typischerweise aus Schwarzerlen (Al-

nus glutionosa), Eschen (Fraxinus excelsior) und Weiden (Salix spec.). Je nach Flä-

chenumfang können sie waldartigen Charakter annehmen und leiten somit zu den 

Erlenbruchwäldern (Alnetum glutionosae) über. An zahlreichen Fließgewässern im 

Gemeindegebiet Wachtberg sind Bachauengehölze vertreten. 
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3.3.3 Wälder und Forste, Gebüsche, sonstige Gehölzs trukturen, Waldlichtungs-

fluren und Vorwälder 

Die Wälder und Forste im Raum Wachtberg sind räumlich ungleichmäßig verteilt. Das 

Umfeld der Ortschaften Fritzdorf, Gimmersdorf und Ließem weist, wenn überhaupt, 

nur sehr kleinflächige Wald- bzw. Forstflächen auf. Die Ortschaften Pech und Berkum 

hingegen grenzen immer wieder an Wälder und Forste an. 

Unter Wälder werden naturnahe Bestände mit bodenständigen Gehölzen und einer 

standorttypischen Krautschicht verstanden, während in Forsten die Bewirtschaftung 

meist nicht bodenständiger Gehölze im Vordergrund steht. Auch in diesen ist das Po-

tential aber häufig an der Krautschicht erkennbar, etwa wenn im Fichtenforst zumin-

dest an aufgelichteten Stellen Waldhainsimse (Luzula luzuloides) und Waldsauerklee 

(Oxalis acetosella) auf einen Buchenwaldstandort hinweisen. Übergänge zwischen 

den Polen stellen Laubholzforste dar, die sich beim Zulassen einer spontanen Laub-

holzeinwanderung über „Halbforste“ und Zwischenwälder durchaus naturnah entwi-

ckeln können. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es sich bei den im Fol-

genden verwendeten Wald- und Forstkategorien nicht um Nomenklaturen gemäß Bun-

deswaldgesetz handelt, sondern um Vegetations- bzw. Nutzungstypen. 

 

Naturnahe Laubwälder: Buchenwälder (AA 81) 

Eine artenarme Ausprägung des Hainsimsen-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum) stockt  

im Nordwesten von Berkum. In der Baumschicht ist die Rotbuche (Fagus sylvatica) 

hier absolut dominierend. Nur vereinzelt sind andere Baumarten wie Trauben-Eiche 

(Quercus petraea) und Hängebirke (Betula pendula) eingestreut. Eine Strauchschicht 

ist kaum ausgeprägt. Auch die Krautschicht ist artenarm. Oftmals ist der Boden nur 

lückig mit krautigen Arten wie Waldsauerklee (Oxalis acetosella), Gräsern wie Hain-

simse (Luzula luzuloides) und Drahtschmiele (Avenella flexuosa) sowie Farnen wie 

Dornfarn (Dryopteris carthusiana) bestanden. In Richtung Süden geht dieser Bestand 

in einen Eichen-Buchenwald bzw. Eichen-Hainbuchenwald über. 
 

 
 
Foto 5:  Artenarmer Buchenwald im Westen von Berkum mit der dominierenden Rotbuche (Fagus sylva-

tica). Eine Strauchschicht bzw. Krautschicht ist nur sporadisch ausgeprägt. 
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Eichen-Hainbuchenwälder (AQ 1) 

Im Süden von Berkum stockt ein Eichen-Hainbuchenwald mit den dominierenden Ar-

ten Stiel- und Trauben-Eiche (Quercus robur und Quercus petrea) sowie der Hainbu-

che (Carpinus betulus). 

 

Bodensaure Eichenwälder der Mittelgebirge (AB 9) 

Westlich von Klein-Villip stockt ein alter Eichenwald. Zu den vorherrschenden Arten 

Stiel- und Trauben-Eiche (Quercus robur und Quercus petrea) gesellen sich in diesem 

Biotoptyp auch Vogelkirsche (Prunus avium), Weiden (Salix spec.), Hainbuche (Carpi-

nus betulus) und Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaea). 

 

Buchen-Eichenwälder (AB 1) 

In Buchen-Eichenwäldern stocken neben der Rotbuche (Fagus sylvatica) auch die 

weniger anspruchsvolle Eiche (Quercus robur und Quercus petrea) und meist noch 

mehrere andere Baumarten (Ahorn, Birken, z. T. Kirschen). Altwaldstandorte mit alten 

knorrigen Eichen sind besonders beeindruckend, allerdings sehr selten. Ein kleinflä-

chiger Gehölzstreifen, der von Stiel-Eiche (Quercus robur) dominiert wird, ist am östli-

chen Ortsrand von Adendorf erhalten geblieben. Der totholzreiche Bestand weist eine 

üppige Strauch- und Krautschicht auf. Weitere alte Buchen-Eichenwaldbestände ha-

ben sich im Nordosten von Adendorf sowie im Bereich der Wasserburg Adendorf ent-

wickelt. Ein weiteres großes zusammenhängendes Waldgebiet stellt der Kottenforst 

westlich von Villiprott dar. 

 

Laubholzforste standorttypischer Baumarten: 

·  Laubholzforste, Aufforstung, Dickungsstadium oder S tangenholz (AX 11) 

·  Laubholzforste, mit geringem bis mittlerem Baumholz  oder jüngerer Forst mit ein-

zelnen Überhältern (AX 12) 

·  Laubholzforste, mit starkem Baumholz oder Mittelwal d (AX 13) 

Angepflanzte Laubholzbestände, die in ihrer Artenzusammensetzung mehr nach forst-

wirtschaftlichen als nach ökologischen Kriterien ausgewählt wurden, fallen in diese 

Kategorie mit (immerhin) standortgerechten Baumarten. Darunter versteht man solche 

Arten, die auf den jeweiligen Böden stocken können (im Unterschied zu den boden-

ständigen = natürlichen). Auch hier wird nach Altersstufen unterschieden. 

Beispiele für Laubholzforste gibt es in Kürrighoven und Villip. Hier wurde im Bereich 

der jeweiligen Bachauen Vogelkirsche (Prunus avium) angepflanzt. Einen älteren 

Laubholzforst findet man am Ortsrand von Villip. Neben standorttypischen Arten, wie 

Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Esche (Fraxinus excelsior) 

und Bergahorn (Acer pseudoplatanus), stocken hier auch vereinzelt Fichten (Picea 

abies). 
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Mischbestände mit etwa gleichen Anteilen von Laub- und Nadelbäumen, ohne boden-

ständige Arten:  

·  Aufforstung, Dickungsstadium oder Stangenholz (AY 2 1) 

·  mit geringem bis mittlerem Baumholz oder jüngerer F orst mit einzelnen Überhältern 

(AY 22) 

Im Westen von Ließem wurden auf zwei Flächen verschiedene Laub- und Nadelbäu-

me angepflanzt. Die hier stockenden Arten sind nicht bodenständig. Gleiches gilt für 

einen kleinen Gehölzbestand im Norden von Gimmersdorf. 

 

Nadelholzforste: 

·  Kiefernforste mit starkem Baumholz oder Mittelwald (AK 63) 

Eine andere Nadelbaumart, die in zahlreichen Forsten angepflanzt wurde, ist die 

Waldkiefer (Pinus sylvestris). Sie zeichnet sich durch ihre geringen Ansprüche an den 

Standort aus. Eine großflächigere Anpflanzung befindet sich im Norden von Pech un-

mittelbar am Rand des Ortsteils Huppenberg. 

 

Fichtenforste: 

·  Fichtenforste, im Dickungsstadium oder mit Stangenh olz (AJ 41) 

·  Fichtenforste, mit geringem bis mittlerem Baumholz oder jüngerer Forst mit einzel-

nen Überhältern (AJ 42) 

·  Fichtenforste, mit starkem Baumholz oder Mittelwald  (AJ 43) 

In Wachtberg gibt es zahlreiche, zumeist kleinflächige, Anpflanzungen mit der forst-

wirtschaftlich bedeutsamen Fichte (Picea abies). Diese ist in verschiedenen Altersstu-

fen kultiviert. Durch die intensive Bewirtschaftung und die damit verbundene dichte 

Anpflanzung der einzelnen Nadelbäume, gelangt in Fichtenforsten nur wenig Licht bis 

auf den Boden. Dies und die durch die Nadelbäume hervorgerufene Versauerung des 

Bodens führen dazu, dass die Krautschicht i. d. R. nur spärlich ausgebildet ist. Als ty-

pische Vertreter sind hier zumeist nur einzelne Gräser und Farne vorhanden. 

Ältere Fichtenforste liegen nordwestlich und nordöstlich von Adendorf. Die Flächen 

grenzen an die Siedlungen und die vorhandenen Laubwaldbestände. Im Südwesten 

des Ortsteils Villip ist ein bereits älterer Bestand vorhanden. In diesem wachsen neben 

der dominierenden Fichte, vereinzelt Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und z. T. 

flächendeckend Brombeere (Rubus fruticosus). 

 

Sonstige Nadelholzforste: 

·  Nadelholzforste, Aufforstung, Dickungsstadium oder mit Stangenholz (AL 1) 

·  Nadelholzforste, mit geringem bis mittlerem Baumhol z oder jüngerer Forst mit ein-

zelnen Überhältern (AL 2) 

Neben den zuvor erwähnten Fichtenforsten wurden im Gemeindegebiet Wachtberg 

auch so genannte Weihnachtsbaumkulturen angepflanzt. Die beanspruchten Flächen 

sind auf Grund der intensiven Nutzung ebenfalls artenarm. Eine Wildkrautflur kann 

sich zumeist nicht entwickeln. 
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Foto 6:  Junge „Weihnachtsbaumkultur“ im Süden von Arzdorf. 
 
 
Feldgehölze: 

·  mit überwiegend standorttypischen Gehölzen, mit höc hstens geringem Baumholz 

(BA 11) 

·  mit überwiegend standorttypischen Gehölzen, mit mit tlerem Baumholz (BA 12) 

·  mit überwiegend standorttypischen Gehölzen, mit sta rkem Baumholz (BA 13) 

Feldgehölze sind flächige oder linienförmige Mischbestände aus Sträuchern und Bäu-

men, die zur Belebung der Landschaft beitragen und zudem eine hohe naturschutz-

fachliche Wertigkeit besitzen. Sie sind überall in der Gemeinde Wachtberg vertreten. 

Die Unterscheidung der Kategorien erfolgt anhand der Altersstruktur. Bezüglich der 

Arten ist eine breite Palette bodenständiger Laubgehölze vertreten. So wurden im 

Gemeindegebiet folgende Baumarten kartiert: Stieleiche (Quercus robur), Vogelkir-

sche (Prunus avium), Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Vogelbeere 

(Sorbus aucoparia), Hainbuche (Carpinus betulus), verschiedene Ahornarten (Acer 

campestre, A. pseudoplatanus, A. platanoides), verschiedene Weidenarten (Salix 

spec.), Buche (Fagus sylvatica) u.v.a. Ebenso artenreich sind die vertretenen Strauch-

arten, z. B. Haselnuss (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehe 

(Prunus spinosa) und Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus). 
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Foto 7:  Lineare Feldgehölze beleben die Landschaft und besitzen einen großen ökologischen Wert. 

Baumhecken i. e. S. und Waldränder der Forste mit r eichem Baumholz mit überwiegend 

standorttypischen Gehölzen, mit mittlerem Baumholz (BD 52) 

Anders als Strauchhecken, wachsen in Baumhecken zumindest vereinzelt auch Bäu-

me. Neben der positiven Wirkung auf das Landschaftsbild, hat eine solche Baumhecke 

mit standorttypischen Gehölzen einen großen naturschutzfachlichen Wert. Dieser Bio-

toptyp wurde im Norden von Arzdorf kartiert. Hier wurde die Baumhecke zur Eingrü-

nung einer Halle angelegt. 

 

Baumheckenartige Gehölzstreifen an Straßen mit über wiegend standorttypischen Ge-

hölzen: 

·  mit mittlerem Baumholz (BD 72) 

·  mit starkem Baumholz (BD 73) 

Straßen sind häufig entweder von Baumreihen (Biotoptyp: BF) wie beispielsweise in 

Alleen gesäumt oder aber von baumheckenartigen Gehölzbeständen. Auch hier wird 

wieder je nach Alter unterschieden. 

 

Baumheckenartige Gehölzstreifen an Straßen mit über wiegend standortfremden Gehöl-

zen: 

·  mit mittlerem Baumholz (BD 82) 

Neben standorttypischen Gehölzen, wie bei dem zuvor beschriebenen Biotoptyp, kön-

nen an Straßen auch Baumreihen oder baumheckenartigen Gehölzbestände mit 

standortfremden Gehölzen vorkommen. 

 

Baumreihen, Baumgruppen und Einzelbäume mit überwie gend standorttypischen Ge-

hölzen: 

·  mit höchstens geringem Baumholz (BF 31) 

·  mit mittlerem Baumholz (BF 32) 

·  mit starkem Baumholz (BF 33) 

Dieser Biotoptyp ist im Gemeindegebiet Wachtberg weit verbreitet und trägt ähnlich 

wie Feldgehölze und Hecken zur Gliederung der Landschaft bei. Besonders imposant 

sind alte Einzelbäume, v. a. wenn sie sich einzeln stehend frei entwickeln konnten. Im 
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Gemeindegebiet gibt es zahlreiche Beispiele hierfür, wie beispielsweise die alten Wie-

den (Salix spec.) im Ortsgebiet von Adendorf oder am Ortsrand von Oberbachem. A-

ber auch Baumreihen und Alleen entlang von Straßen, wie die Baumreihe im Osten 

von Adendorf, wirken sich positiv auf das Landschaftsbild aus. 

 

  
 
Fotos 8 und 9:  Alte Einzelbäume können einen ortsbildprägenden Charakter haben und einen hohen 

naturschutzfachlichen Wert, wie die alte Weide in Oberbachem (links) und die alte Eiche  
in Villip (rechts). 

 
Baumreihen, Baumgruppen und Einzelbäume, überwiegen d standortfremden Gehölze: 

·  mit höchstens geringem Baumholz (BF 41) 

·  mit mittlerem Baumholz (BF 42) 

·  mit starkem Baumholz (BF 43) 

Ebenso wie es diesen Biotoptyp mit standorttypischen Gehölzen gibt, stocken auch 

Bestände mit standortfremden Bäumen. Dies kann z. B. eine Pappelreihen sein, wie 

sie im Süden von Villip angepflanzt wurde. Während die Schwarzpappel eine seltene 

heimische Baumart ist, sind die meist gepflanzten Hybridpappeln nicht bodenständig. 

Sie werden gerne wegen ihres schnellen Wachstums gepflanzt. 

 

 
Foto 10: Baumreihe mit standortfremden Pappeln (Populus x canadensis) im Süden von Kürrighoven. 
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Standortfremd sind auch Nadelgehölze wie Fichten (Picea abies) oder Lärchen (Larix 

spec.), aber auch fremdländische Laubholzarten wie Roteiche (Quercus rubra) oder 

Robinie (Robinia pseudacacia). 

 

Obstbäume: 

·  mit höchstens geringem Baumholz (BF 51) 

·  mit mittlerem Baumholz (BF 52) 

·  mit starkem Baumholz (BF 53) 

Im gesamten Gemeindegebiet von Wachtberg gibt es z. T. bereits sehr alte, zumeist 

einzeln stehende Obstbäume. Viele von diesen stocken in privaten Gärten oder auf 

Wiesen und Weiden. 

 

 
 
Foto 11:  Insbesondere alte Obstbäume bieten mit ihren Höhlen zahlreichen Vogelarten und Fledermäu-

sen einen Lebensraum. 

 

Gebüsche (einschließlich Waldränder der Forste ohne  reiches Baumholz), mit überwie-

gend standorttypischen Gehölzen 

·  Gebüsche, Einzelsträucher, Strauchhecken und Waldrä nder der Forstflächen (BB 1) 

Im Gegensatz zu Feldgehölzen besteht diese Kategorie nur aus einzelnen Sträuchern 

oder Gebüschgruppen, z. B. mit Schwarzem Holunder (Sambucus nigra), Weißdorn 

(Crataegus monogyna) und Schlehe (Prunus spinosa). Gebüsche besitzen als Brutha-

bitat für die einheimische Avifauna einen hohen ökologischen Wert. Derartige Bestän-

de stocken z.B. im Bereich des Sportplatzes bei Adendorf. 
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·  Intensiv beschnittene Hecken (BD 3) 

Werden Sträucher linienförmig angepflanzt und regelmäßig geschnitten, spricht man 

von einer Hecke. Sie werden zumeist zur Abgrenzung von Grundstücken angepflanzt. 

Am Ortsrand von Ließem wurde entlang der Oberbachemer Straße eine intensiv be-

schnittene Hecke mit klassischen Heckenpflanzen wie Liguster (Ligustrum vulgare) 

und Rotbuche (Fagus sylvatica) angelegt, um den Acker von der parallel verlaufenden 

Straße zu trennen. 

 

Gebüsche (einschließlich Waldränder der Forste ohne  reiches Baumholz), mit überwie-

gend standortfremden Gehölzen 

·  Gebüsche, Einzelsträucher, Strauchhecken und Waldrä nder der Forstflächen (BB 2) 

Ein sehr kleinflächiges Gebüsch mit standortfremden Gehölzen wurde im Süden von 

Villip als Eingrünung einer jungen Streuobstwiese angepflanzt. 

 

Waldlichtungsfluren, Pioniergebüsche und Vorwälder 

·  Schlagfluren (Stauden- und Himbeerschlagfluren) (AT ) 

Schlagfluren entstehen, wenn Waldbestände abgeholzt werden. Eine solche Fläche 

liegt im Norden von Pech. Diese Pioniergesellschaften können z. B. von Arten wie 

Schmalblättriges Weidenröschen (Epilobium angustifolium), Fingerhut (Digitalis purpu-

rea), Fuchsgreiskraut (Senecio fucchsii) oder Waldgreiskraut (Senecio sylvaticus) do-

miniert werden. 

 

·  Birken-Vorwälder trockener bis frischer Standorte ( AV 4) 

Diesen Biotoptyp findet man im Norden von Pech. Neben der dominierenden Art Hän-

ge-Birke (Betula pendula) stockt hier auch die standortfremde Europäische Lärche 

(Larix decidua). 

 

 

3.3.4 Magerrasen (Fels-, Trocken- und Halbtrockenra sen) 

·  Trocken- und Halbtrockenrasen (DD) 

An nährstoffarmen Standorten kann sich unter trockenen und warmen Klimabedingun-

gen eine besondere Vegetation entwickeln. Zu den hier wachsenden Pflanzen gehö-

ren Kräuter und Halbsträucher. Eine solche Halbtrockenrasenflur hat sich am Rodder-

berg entwickelt. Zu den typischen Pflanzenarten, die sich auf einer solchen Fläche 

ansiedeln können, gehören z.B. Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum) und Zyp-

ressenwolfsmilch (Euphorbia cyparissias). 
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Foto 12:  Geschützter Halbtrockenrasen am Rodderberg. 

 

3.3.5 Wiesen, Weiden und Grünland-Übergangsbereiche  

Ein großer Teil des Gemeindegebietes von Wachtberg wird als landwirtschaftliches 

Grünland in Form von Wiesen und Weiden genutzt. 

 

Artenarme Intensiv-Fettwiesen (EA 31) und –Fettweid en (EB 31), mäßig trocken bis frisch  

Landwirtschaftlich intensiv genutzte Wiesen und Weiden sind im gesamten Gemein-

degebiet in großer Anzahl anzutreffen. Sie prägen dementsprechend nachhaltig das 

Landschaftsbild. Die Nutzungsintensität ist hoch. Die Artenzahl meist relativ gering. 

Gülleauftrag sorgt für eine Dominanz von wenigen Arten, insbesondere Süßgräsern. 

Konkurrenzstarke Stauden, die die Stickstoffzugabe rasch in Blattmasse umsetzen 

können, sind ebenfalls typisch. Hierzu gehören der Stumpfblättrige Ampfer (Rumex 

obtusifolius), der auf keiner Weide fehlt sowie Löwenzahn (Taraxacum officinalis), 

Weiß-Klee (Trifolium repens) und Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris). An Gräsern 

sind regelmäßig das Englische Raygras (Lolium perenne), Wiesen-Lieschgras 

(Phleum pratense), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) und das Knäuel-Gras (Dacty-

lus glomerata) dabei. Solche artenarmen Intensiv-Fettwiesen und –Fettweiden befin-

den sich beispielsweise rund um Adendorf. 

 

Grünlandbrachen im Krautstadium und halbruderale Qu eckentrockenfluren 

·  Mäßig trocken bis frisch (EE 5) 

·  Feucht (EE 3) 

Werden Grünlandflächen zeitweise oder überhaupt nicht mehr bewirtschaftet, so ent-

wickeln sich zunächst Grünlandbrachen, die eine Mischung aus Arten der Grünland-

flächen und der ausdauernden Staudenfluren darstellen. Je nach Bodenfeuchte ist die 

Artenzusammensetzung unterschiedlich. Auf mäßig trockenen bis frischen Standorten 

wird eine Entwicklung zu ausdauernden Staudenfluren (HP) in Gang gesetzt. Bei den 

im Gemeindegebiet beispielsweise am westlichen Ortsrand von Arzdorf kartierten 
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Grünlandbrachen dürfte es sich in der Hauptsache um temporäre Brachflächen han-

deln, die wieder in die Bewirtschaftung gehen. Immerhin können derartige Flächen für 

die „Ruhezeit“ durchaus artenreichere Vegetationseinheiten hervorbringen. 

Eine sehr kleinflächige, feuchte Grünlandbrache liegt im Norden von Kleinvillip. 

 

Grasfluren an Dämmen, Böschungen, Straßen und Wegrä ndern (HH 7) 

An künstlich geschaffenen Böschungen, wie beispielsweise am Regenrückhaltebe-

cken im Westen von Berkum, kann sich eine typische Grasflur entwickeln. Durch die 

Hanglage sind diese Standorte häufig trocken, so dass sich neben den typischen Grä-

sern auch Magerkeitszeiger wie beispielsweise Orangerotes Habichtskraut (Hieracium 

aurantiacum) ansiedeln können. Darüber hinaus wurde dieser Biotoptyp ausnahms-

weise bei ausgedehnten Beständen an Straßen, wie z. B. entlang der Ließemer Stra-

ße (K 14), oder an Wegen herauskartiert. 

 

 

3.3.6 Krautfluren, Säume und Staudenhalden 

Uferhochstaudenfluren, mit standorttypischen Arten (CG 1) 

Im unmittelbaren Uferbereich der Bäche und Gräben wachsen linienförmig Uferhoch-

staudenfluren, die in ihrer Artenzusammensetzung den feuchten Hochstaudenfluren 

ähneln. Typische Vertreter, die sich an diesen feuchten Standorten ansiedeln, sind 

beispielsweise Mädesüß (Filipendula ulmaria), Wasserdost (Eupatorium cannabinum), 

Blutweiderich (Lythrum salicaria) und Sumpf-Ziest (Stachys palustris), aber auch Gro-

ße Brennnessel (Urtica dioica) wächst hier in z. T. großen Beständen. 

 

 
Foto 13:  Uferhochstaudenflur im Südwesten von Adendorf.  
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Natternkopffluren (HP 2) 

Dieser Biotoptyp entwickelt sich an trockenen Standorten auf Schutt und Kies. So hat 

sich beispielsweise im Süden von Pech eine solche Pflanzengesellschaft mit der Cha-

rakterart Natternkopf (Echium vulgare) auf einem ehemaligen Reitplatz angesiedelt. 

Diese Fläche ist mit einer feinen Kiesschicht bedeckt. 

 

Brennnesselherde (HP 5) 

Insbesondere sehr nährstoffreiche Flächen werden oft dicht von Brennnesseln (Urtica 

dioica) besiedelt. Diese Pflanze ist deshalb so konkurrenzstark, weil sie sich unterir-

disch vermehrt. Oftmals besteht ein ganzer Bestand aus einer einzigen reich verzweig-

ten Pflanze. Ausdauernde Brennnesselfluren gibt es an vielen Stellen in Wachtberg, 

z. B. entlang der Gräben auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

 

Sonstige ausdauernde Ruderalfluren (HP 7) 

Neben Brennnesseln, können auch andere Pflanzenarten, wie beispielsweise Rainfarn 

und Beifuß sowie Ackerkratzdistel in Ruderalfluren dominieren. Soweit sie pflanzenso-

ziologisch nicht klar zu fassen sind, wurden sie in den Biotoptyp der „sonstigen aus-

dauernden Ruderalfluren“ gestellt. 

 

3.3.7 Kulturpflanzenbestände und angelegte Erholung sflächen 

Äcker, Gemüse- und Beerstaudenkulturen und sonstige  Sonderkulturen ohne Wildkraut-

fluren (HA 0) 

Vielerorts wird in Wachtberg Ackerbau betrieben. Durch die intensive Nutzung bis 

dicht an den Rand der Flächen heran, kann sich weder auf dem Acker selbst noch am 

Rand eine Wildkrautflur ansiedeln. Solche Äcker liegen beispielsweise südwestlich 

und östlich von Adendorf und rund um Arzdorf. 

 

Äcker, Gemüse- und Beerstaudenkulturen und sonstige  Sonderkulturen mit Wildkraut-

fluren (durch Fruchtfolge oft kurzlebig, sich durch dringend) und Ackerbrachen (HA 2) 

Werden Äcker nicht regelmäßig bestellt, kann sich auf den Flächen eine artenreiche 

Wildkrautflur entwickeln. Auf diesen so genannten Ackerbrachen siedeln sich dann 

typische Ackerkräuter, wie beispielsweise Kamille (Matricaria chamomilla), Klatsch-

mohn (Papaver rhoeas), Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pastoris), Behaartes 

Knopfkraut (Galinsoga ciliata), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) und Gewöhnli-

ches Leinkraut (Linaria vulgaris) an. 

 

Gärten: 

·  ohne oder mit geringem Gehölzbestand (HJ 5) 

·  mit größerem Gehölzbestand (HJ 6) 

Beide Biotoptypen sind an den Ortsrändern vertreten. 

 

Gartenbrachen ohne oder mit geringem Gehölzbestand (HW 81) 

Eine Gartenbrache mit geringem Gehölzbestand liegt z.B. in Fritzdorf. 
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Gartenbrachen mit größerem Gehölzbestand (HW 82) 

Deutlich hochwertiger als der vorgenannte Biotoptyp sind ältere Gartenbrachen mit 

größerem Gehölzbestand, wie beispielsweise in Arzdorf. 

 

Jüngere Niederstamm- und andere intensiv bewirtscha ftete Obstplantagen (HK 3) 

Begünstigt durch das milde Klima wird in vielen Teilen des Gemeindegebiets Obstan-

bau betrieben. Entsprechend gibt es zahlreiche Flächen auf denen Obstbäume ge-

pflanzt sind. 

 

Streuobstwiesen und extensiv bewirtschaftete Obstgä rten 

·  Neupflanzung (HK 21) 

·  Mit alten Hochstämmen (HK 22) 

Kaum ein Biotoptyp ist einer so hohen Gefährdung unterworfen wie die Obstwiesen. 

Vom Menschen geschaffen sind Obstwiesen einerseits zu wichtigen Refugien für eine 

Vielzahl bedrohter Tierarten geworden. Andererseits ist der Druck auf diese Flächen 

aus vielerlei Gründen enorm. Zum einen wird ihre Nutzung oftmals aufgegeben. Bei 

fehlender Pflege brechen dann die Bestände auf kurz oder lang zusammen. Oder die 

Bäume werden beseitigt, da sie für eine effektive Grünlandnutzung störend wirken 

oder die Beweidung durch herabfallendes Obst beeinträchtigen. Zum dritten liegen 

Obstwiesen oftmals in Ortsrandlagen oder sogar mitten im Siedlungsbereich, wo der 

Baudruck sehr hoch ist. Dies hat dazu geführt, dass die Obstwiesen als Lebensraum 

in den Roten Listen als „stark gefährdet“ eingestuft werden und entsprechend die in 

ihnen lebenden Tierarten einer hohen Bedrohung unterworfen sind. Das Landschafts-

gesetz NRW versucht dieser Entwicklung entgegenzusteuern, indem Obstwiesen ge-

mäß § 47 grundsätzlich als Geschützte Landschaftsbestandteile zu betrachten sind. 

Beinahe in jeder Ortschaft von Wachtberg kommen Obstwiesen vor, die zu einem gro-

ßen Teil bereits sehr alt sind. 

 

Beerstrauchplantagen (außer Weinkulturen) und Baums chulen (HJ 7) 

Neben dem klassischen Obstbaumanbau, wird aufgrund der klimatischen Gegeben-

heiten in Wachtberg vielerorts auch Beerenobst, wie etwa Stachelbeere, Himbeere 

und Brombeere angebaut. Darüber hinaus werden Ziergehölze und nichtstandorttypi-

schen Laub- und Nadelbäume großflächig angepflanzt. Diese Baumschulen werden 

häufig über Jahre hinweg aufrechterhalten. Anders als die landwirtschaftlich genutzten 

Ackerflächen, die jährlich neu bewirtschaftet werden, bieten solche Pflanzungen der 

heimischen Tierwelt über eine längere Zeit einen Lebensraum. Sie sind somit aus na-

turschutzfachlicher Sicht hochwertiger zu beurteilen als beispielsweise Ackerflächen. 

 

Öffentliche Grünflächen geringer Ausdehnung (Spielp lätze, Begleitgrün u. a.) 

·  Rasen und Zierpflanzenrabatten (HM 51) 

·  Ziergesträuch (HM 52) 

Dies sind typische Siedlungsbiotope, die aufgrund ihrer Struktur und intensiven Nut-

zung, nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung besitzen. Ein Beispiel für die-
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sen Biotoptyp ist der im Südosten von Arzdorf liegende Spielplatz, auf dem neben den 

üblichen Rasenflächen auch einige mittelalte einheimische Bäume stocken. 

 

Sport- und Erholungsanlagen mit geringem Versiegelu ngsgrad (HU 2) 

Hierunter fallen v. a. Sport-, Tennis- und Reitplätze. Ein Aschenplatz liegt im Nordwes-

ten von Adendorf. Auf solchen Flächen kann sich auf Grund der Beschaffenheit des 

Untergrundes und der intensiven Nutzung eine natürliche Vegetation nicht entwickeln. 

Durch den geringen Versiegelungsgrad kann das Niederschlagswasser versickern. 

Dies wirkt sich zumindest positiv auf den natürlichen Wasserkreislauf aus. 

 

 
 
Foto 14:  Öffentliche Grünflächen können, wie z. B. hier in Arzdorf, in ihrer Attraktivität gesteigert werden, 

indem neben dem monotonen Rasen auch heimische Bäume und Sträucher gepflanzt werden. 

 

Parks, Grünanlagen und Friedhöfe ohne alten Baumbes tand (HM 1) 

Das Einkaufszentrum im Westen von Berkum ist von einer jungen Grünanlage umge-

ben. Auf dem regelmäßig geschnittenen Rasen wurden Sträucher und Bäume ge-

pflanzt, die noch sehr jung sind. 

 

Parks, Grünanlagen und Friedhöfe mit altem Baumbest and (HM 2) 

Das im Südosten von Adendorf gelegene Wasserschloss ist von parkähnlichen Flä-

chen umgeben. Neben den offenen Grünflächen, die von Gräsern bedeckt sind, ist 

hier ein schon alter Baumbestand zu finden. Neben Rotbuche (Fagus sylvatica) und 

Hainbuche (Carpinus betulus), stocken auf dieser Fläche auch Stiel-Eiche (Quercus 

robur), Linde (Tilia spec.) und Esche (Fraxinus excelsior). 
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Foto 15:  Parks und parkähnliche Grünanlagen wie hier in Adendorf besitzen aufgrund ihres alten Baum-

bestandes eine sehr hohe ökologische Wertigkeit. 
 
 

3.3.8 Siedlungs- und Industrieflächen, Verkehrswege  und sonstige Bauten und 

infrastrukturelle Einrichtungen 

Da die Biotoptypenkartierung entlang der Ortsränder der im FNP dargestellten Sied-

lungsflächen stattfand, wurden erwartungsgemäß auch „Siedlungsbiotoptypen“ erfasst. 

Die im Folgenden genannten Biotoptypengruppen Bebauung, Gebäude sowie Fahr-

straßen und Wege weisen einen hohen Versiegelungsgrad auf oder werden anderwei-

tig intensiv genutzt. Solche Flächen stehen dem Naturhaushalt, wenn überhaupt, nur 

in sehr geringem Umfang zur Verfügung. 

 

Industriell-gewerbliche Bebauung (HN 4) 

Dörfliche Bebauung, Gehöfte, landwirtschaftliche Ge bäude, intensiv genutzt (HN 51) 

Alte, größere Gebäude (z. B. Schlösser, Burgen) auß erhalb geschlossener Ortschaften, 

intensiv genutzt (HN 71) 

 

Fahrstraßen, Wege und Flächen: 

·  versiegelt (HY 1) 

·  unbefestigt oder geschottert  (HY 2) 
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Ödland und Schuttflächen 

Anders als bei den vorgenannten anthropogen stark beeinflussten Biotoptypen, kann 

sich auf Ödland und auf Schuttflächen zumindest kurzzeitig eine artenreiche Pflanzen-

gesellschaft entwickeln. 

 

Dörfliches Ödland (HW 3) 

Auf Flächen, die zwar anthropogen genutzt werden, aber nur selten beansprucht wer-

den, kann sich eine Pflanzengesellschaft entwickeln, die standorttypisch ist. 

 

Gewerbliches Ödland (HW 5) 

Am westlichen Ortseingang von Adendorf befindet sich eine gewerblich genutzte Flä-

che, auf der sich bereits einige standorttypische Arten angesiedelt haben. Durch die 

intensive Nutzung ist dies aber nur in Teilbereichen möglich. 

 
3.4 Biotope im Außenbereich und Biotopverbundplanun g des LANUV 

NRW 
Neben den ausführlicher dargestellten Biotoptypen der Ortsränder kommen hochwer-

tige Standorte auch und vorwiegend im Außenbereich vor, wenngleich dieser vor allem 

durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist. Wesentliche Elemente stellen die 

Waldbereiche des Kottenforstes im Westen sowie weitere Waldflächen im Osten zwi-

schen Züllighoven und Nieder- und Oberbachem sowie östlich von Arzdorf, westlich 

und südöstlich von Berkum und zentral zwischen Pech, Villip und Gimmersdorf dar.  

 

 
Abb. 2:  Die Realnutzungskartierung (Planungsgruppe MWM) zeigt die Verteilung der Waldbereiche (grün) 

im Gemeindegebiet 
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Als bedeutende Verbindungselemente fungieren die zahlreichen Bäche (Abb. 8, Kapi-

tel 3.8), an denen sich Bachauengehölze und Uferhochstaudenfluren etablieren konn-

ten. Darüber hinaus stellen Feldgehölze und Gebüsche, Obstwiesen sowie Abgra-

bungsflächen hochwertige und strukturierende Landschaftselemente dar. Herausra-

gend sind zudem die Trockenrasenflächen des Rodderberges im Osten. 

Das LANUV NRW hat im Zuge seiner landesweiten Biotopverbundplanung auch für 

das Gemeindegebiet von Wachtberg Biotopverbundelemente mit herausragender und 

besonderer Bedeutung herauskartiert (Abb. 3). 

 

 

Abb. 3:  Karte Biotopverbund des LANUV NRW. 

 
Von herausragender Bedeutung sind demnach folgende Bereiche: 

·  VK-5207-12: Swistbach-Talsystem zwischen Adendorf und Heimerzheim 

·  VK-5207-14: Waldville zwischen Heimerzheim und Witterschlick 

·  VK-5208-19: Waldreservat Kottenforst 

·  VK-5308-003: Waldbestände am Rand des Kottenforstes bei Meckenheim 

·  VK-5308-007: Hardtbachtal und Bachtäler in Wachtberg 

·  VK-5308-009: Steinbrüche Lyngsberg und Dächelsberg und Niederwaldkom-

plex 

·  VK-5309-003: NSG Rodderberg 

 

Von besonderer Bedeutung sind: 

·  VK-5308-004: Kulturlandschaft am Rande des Waldreservates Kottenforst 

·  VK-5308-008: Gehölzbestände, Steinbrüche, Bachtäler und Kleingewässer 

·  VK-5309-001: Kulturlandschaft westlich von Bad Godesberg 
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Der bestehende Biotopverbund liefert eine wichtige Grundlage beim Aufbau eines 

Entwicklungs- und Ausgleichsflächenkonzeptes im Rahmen des FNP. Dabei ist der 

das gesamte Gemeindegebiet umfassende Ansatz bedeutender, als eine kleinflächige 

Betrachtung einzelner Teilflächen. Hier ist auch nicht unbedingt von Parzellenschärfe 

auszugehen, so dass die Daten bei der Einzelflächenbewertung im Rahmen der 

Standorteignungsuntersuchung für die bauliche Entwicklung weniger gut geeignet ist, 

als z.B. die konkrete Biotoptypenkartierung. 

 
3.5 Tierwelt 
Im Rahmen der Grundlagenerfassung zum FNP der Gemeinde Wachtberg wurden 

keine aktuellen Geländeerhebungen der Tierwelt vorgenommen. Vielmehr fand eine 

Sichtung und Auswertung aller vorliegenden Hinweise vor. Dies sind insbesondere das 

„Fachinformationssystem geschützte Arten“ des LANUV NRW sowie Fachinformatio-

nen zu Schutzgebieten und Geschützten Biotopen, Hinweise des BUND im Rahmen 

des Scoping sowie Auswertung von Literatur und Gutachten. 

 

3.5.1 Vögel 

Das „Fachinformationssystem geschützte Arten“ des LANUV NRW nennt für die Mess-

tischblätter 5308 und 5309 die folgenden 39 planungsrelevanten Vogelarten: 

 
Baumfalke Mehlschwalbe Sperber 
Eisvogel Mittelspecht Steinkauz 
Erlenzeisig Nachtigall Teichhuhn 
Feldschwirl Neuntöter Teichrohrsänger 
Flussregenpfeifer Pirol Turmfalke 
Gartenrotschwanz Rauchschwalbe Turteltaube 
Graureiher Rebhuhn Uhu 
Grauspecht Rotmilan Waldkauz 
Grünspecht Schafstelze Waldohreule 
Habicht Schleiereule Wanderfalke 
Kleinspecht Schwarzkehlchen Wespenbussard 
Kolkrabe Schwarzspecht Wiesenpieper 
Mäusebussard Schwarzstorch Zippammer 
 

Planungsrelevante Arten sind entweder streng geschützte Arten, besonders geschütz-

te und gefährdete Arten oder Koloniebrüter. Da die Angaben sich auf ganze Mess-

tischblätter beziehen, muss nicht jede Art zwangsläufig für Wachtberg gemeldet sein. 

Für die meisten Arten ist aber davon auszugehen. Konkreter verortet sind die Angaben 

in den Schutzgebietsbögen. Für den Kottenforst werden Arten genannt wie Schwarz-

storch, Eisvogel, Wespenbussard, Mittelspecht, Grauspecht, Schwarzspecht, Rotmi-

lan, Pirol und Nachtigall. Der Kottenforst reicht mit seinen Ausläufern in das nordwest-

liche Gemeindegebiet auf Höhe Villip/Villiprott und Pech, umfasst insgesamt aber viel 

größere Flächen. Genauere Angaben gibt es für Rot- und Schwarzmilan. Gemäß Da-

ten der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis werden für Wachtberg 12 Rotmilan-

standorte gemeldet, für den Schwarzmilan ein Standort. Aus Gründen des Schutzes 

werden diese hier nicht genauer verortet. 
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Die AG zum Schutz der Eulen gibt mit Stand Mai 2008 Schleiereulenbruten in Aden-

dorf, Arzdorf, Berkum, Fritzdorf, Holzem und Oberbachem an. Der Steinkauz wird für 

Fritzdorf, Arzdorf sowie am Swistbach als Brutvogel genannt. 

Im Zuge der Untersuchung von Eignungsflächen für die bauliche Erweiterung der 

Ortsteile sind die beiden Eulenarten besonders zu berücksichtigen, da sie strukturrei-

che Ortsränder bewohnen. Arten, die hier auch vorkommen können sind Gartenrot-

schwanz, Grünspecht, Kleinspecht, Mehl- und Rauchschwalbe, Nachtigall, Neuntöter, 

Schwarzkehlchen und diverse Greifvogelarten, auf Ackerflächen auch Feldarten wie 

Feldlerche, Schafstelze und Rebhuhn. Ggf. muss daher in einzelnen Fällen spätestens 

im Rahmen der Bebauungsplanung eine vertiefende Betrachtung der Fauna vorge-

nommen werden. Aber auch bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans können 

diese Hinweise zu einer Ablehnung einzelner Standorte führen. 

 

3.5.2 Säugetiere 

Aus der Gruppe der Säugetiere sind insbesondere die Fledermäuse besonders zu 

beachten, da alle Arten streng geschützt und zumeist auch gefährdet sind. Das „Fach-

informationssystem geschützte Arten“ des LANUV NRW nennt für die Messtischblätter 

5308 und 5309 insgesamt 13 Fledermausarten und zwar: Bechsteinfledermaus, Brau-

nes Langohr, Fransenfledermaus, Große Bartfledermaus, Großer Abendsegler, Gro-

ßes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Rauhhautfledermaus, 

Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Wimperfledermaus und Zwergfledermaus. 

Gerade strukturreiche Ortsrandbereiche in Waldnähe lassen eine Raumnutzung durch 

mehrere Fledermausarten erwarten. So wurden bei Untersuchungen im Raum Pech 

im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens immerhin 7 Fledermausarten festgestellt, 

darunter auch seltenere Arten wie Wimperfledermaus, Großes Mausohr und Kleiner 

Abendsegler. Diese Artengruppe ist in Wachtberg daher vom Grundsatz her beacht-

lich. 

Darüber hinaus nennt das Fachinformationssystem noch die Haselmaus, die ebenfalls 

strukturreiche Ortsrandbereiche mit Obstwiesen und Gebüschen sowie Waldränder 

und unterholzreiche Wälder besiedelt. Nicht im Infosystem genannt ist die Wildkatze. 

Der BUND weist aber darauf hin, dass Wachtberg im Bereich von Wanderkorridoren 

für die Wildkatze liegt. Diese Art ist allerdings sehr scheu und lebt so versteckt in stö-

rungsarmen Waldbereichen, dass durch bauliche Entwicklungen an den (aus Sicht der 

Wildkatze) ohnehin störungsreichen Ortsrändern eher nicht mit Beeinträchtigungen 

dieser Art zu rechnen ist. Da die Art große Streifgebiete hat und hier teilweise auch in 

die Landschaft austritt, kommt dem Entwicklungskonzept für die Landschaft eine be-

sondere Bedeutung zu. Hier kann über einen Biotopverbund versucht werden, Vernet-

zungslinien auch für die Wildkatze zu schaffen, insbesondere im Süden des Gemein-

degebietes zwischen dem Kottenforst im Westen und rheinlandpfälzischen Waldgebie-

ten im Südosten und Süden. 
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3.5.3 Amphibien und Reptilien 

Amphibien und Reptilien, insbesondere die streng geschützten, planungsrelevanten 

Arten, bevorzugen zumeist Sonderstandorte mit besonders feuchten (Amphibien) bzw. 

besonders trockenen Bedingungen. Dabei spielen Sekundärbiotope, v.a. Abbaugebie-

te, eine herausragende Rolle. Arten wie die für die Messtischblätter genannten Arten 

Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kreuzkröte und Wechselkröte kommen fast aus-

schließlich in Abgrabungen vor, da sie am ehesten die Standortbedingungen der na-

türlichen, aber höchstens noch rudimentär vorhandenen Lebensräume (unverbaute 

Auen mit Kiesbänken und Temporärgewässern) widerspiegeln. Auch der Kammmolch 

kommt häufig in Abgrabungen vor. Derartige Vorkommen der genannten Arten sind 

etwa gemeldet für die Tongrube Adendorf, die Abgrabung Gimmersdorf oder die nahe 

gelegene Tongrube Oedingen (Gelbbauchunke). Die Gelbbauchunke kann sich von 

solchen Sekundärstandorten durchaus über feuchte Waldbereiche entlang von Auen 

ausbreiten. Arten wie Kreuzkröte und Wechselkröte zeigen demgegenüber eher unge-

richtete Bewegungen im Raum. Traditionellere Wechselbeziehungen geht der Spring-

frosch ein. Für diesen können dann ggf. Straßenbauprojekte zu erheblichen Störungen 

der Wanderbewegungen führen. Solche Eingriffe werden aber vom FNP nicht vorbe-

reitet. Neben den aufgeführten Arten wird auch der Kleine Wasserfrosch im Fachin-

formationssystem genannt. 

Bei den Reptilien werden Schlingnatter, Mauereidechse und Zauneidechse aufgeführt. 

Die Schlingnatter und die Mauereidechse werden für das NSG Dächelsberg bei Nie-

derbachem gemeldet. Die Schlingnatter kommt zudem am Rodderberg vor. Konkrete 

Hinweise auf die Zauneidechse gibt es für das angrenzende Stadtgebiet von Bonn 

sowie den Rodderberg. Insbesondere im nordöstlichen Gemeindegebiet (Niederba-

chem, Ließem) sind daher auf geeigneten Standorten Zauneidechsenvorkommen zu 

erwarten, was bei Planungen in diesen Bereichen zu berücksichtigen ist. Auch im Sü-

den im Umfeld der Abgrabung Oedingen kommen Zauneidechsen vor. 

 

3.5.4 Sonstige Artengruppen 

Weitere planungsrelevante Arten gibt es aus den Artengruppen Schmetterlinge, Libel-

len, Käfer und Krebse. Allerdings sind diese Arten so sehr an Sonderstandorte gebun-

den, dass sie im Regelfall nicht durch Eingriffe, wie sie der FNP vorbereiten kann, be-

troffen sind. Am ehesten wäre der Hirschkäfer potenziell gefährdet, da er neben den 

bekannten Besiedlungsschwerpunkten im Kottenforst durchaus auch in ortsnahe 

Obstwiesen vordringen kann, z.B. in Pech, Villip, Villiprott und Adendorf. Hier ist ggf. 

auf den Hirschkäfer zu achten. Andere Arten, wie z.B. der Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), kommen auf Standorten vor, die ohnehin 

nicht für eine Flächenbeanspruchung geeignet sind und in der Regel unter Schutz ste-

hen. Dies gilt etwa auch für die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerules-

cens) am Rodderberg.  
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3.6 Naturräumliche Gliederung, Relief, Landschaftsb ild 
Das Gemeindegebiet Wachtberg liegt am Übergang von den Tiefebenen der Nieder-

rheinischen Bucht zu den Höhen des Mittelrheingebietes. Der größte Teil des Plange-

bietes gehört zur naturräumlichen Haupteinheit Unteres Mittelrheingebiet (292) und 

hier zu den Rhein-Ahr-Terrassen (292.2) mit den naturräumlichen Untereinheiten Kot-

tenforstterrasse (292.24), Oberwinterer Terrassen- und Hügelland (292.23) und Graf-

schafter Lößhügelland (292.22). Nur ein kleiner Teil des Plangebietes liegt in der 

Haupteinheit Zülpicher Börde (553) und somit in der südlichen Niederrheinischen 

Bucht. Dieser Bereich gehört zur Untereinheit Swistbucht (553.01). 

Die Wachtberger Landschaft wird von ihren zahlreichen Hügeln, Kuppen und Tälern 

geprägt. Mehrere Bäche und Täler durchqueren das Gemeindegebiet in Südwest-

nordöstlicher Richtung. Dabei sind die Täler mit mittel bis stark geneigten Hängen bis 

zu 90 m tief eingeschnitten. Der tiefste Punkt liegt im Tal des Mehlemer Baches mit 75 

m ü. NN. Am östlichen Rand des Gemeindegebietes liegt der jungquartäre Rodder-

berg-Vulkan, der mit einer Höhe von 195 m die umgebende Terrassenlandschaft (180 

m ü. NN) nur wenig überragt. Den höchsten Punkt im Gebiet findet man südlich von 

Werthoven (269 m ü. NN). Weitere Erhebungen, die landschaftsprägend wirken, sind 

der Wachtberg (258 m), der Stumpeberg (238 m) und der Hohenberg (263 m). 

Insbesondere wassergeprägte Biotoptypen, wie die Bäche mit ihren begleitenden Au-

en, stellen herausragende Landschaftselemente dar, die ganz wesentlich zur Gliede-

rung der Landschaft beitragen und damit das Landschaftsbild im besonderen Maße 

und meist positiv beeinflussen. Daneben gibt es zwei weitere landschaftsbildprägende 

Elemente und zwar zum einen die Wald- und Forstflächen und zum zweiten das Grün-

land und die Ackerflächen. 

Entscheidend für die Wirkung eines Ortsteils im Hinblick auf seine Wirkung auf das 

Landschaftsbild ist die Struktur der Ortsränder. Grenzt der besiedelte Bereich unver-

mittelt an landwirtschaftlich genutzte Flächen wie Intensivgrünland oder Acker, ist der 

Übergang hart. Hier sticht die Bebauung deutlich hervor. Gerade weithin sichtbare 

Ortsteile wirken somit als „Fremdkörper“ in der Landschaft. Wird der Übergang hinge-

gen durch Grünstrukturen wie Obstwiesen, Feldgehölze, alte Gärten oder Waldungen 

gepuffert, gelingt eine sensible Integration der Ortschaft in den Landschaftsraum. 
 

        
 
Fotos 16 und 17:  Unzureichende Eingrünung im Norden von Fritzdorf und schöne Ortsrandsituation in 

Adendorf. 
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Wesentliche Zielsetzung der Flächennutzungsplanung ist die Bereitstellung von Sied-

lungsflächen, die in hinreichendem Maße die städtebauliche Entwicklung von Wacht-

berg gewährleistet. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass in gleichem Maße 

eine Verbesserung der Ortsrandsituation initiiert wird – dies gilt sowohl für den Baube-

stand, als auch für neu darzustellende Bereiche. Gerade dann, wenn bauliche Maß-

nahmen mit Fernwirkung vorbereitet werden, sollten gleichzeitig an diese Bauflächen 

gebundene Ausgleichsflächen zwecks Eingrünung dargestellt werden. 

Negative Wirkungen auf das Landschaftsbild werden aber auch und vor allem durch 

technische Elemente in der Landschaft produziert. Hierzu zählen etwa Hochspan-

nungsleitungen, Mobilfunkmasten und andere künstliche Formen. Diese können auch 

das ortsnahe Wohnumfeld beeinträchtigen. 

 

 
 

 
 
Fotos 18 und 19:  Umspannwerke (oben) und Mobilfunkmasten (unten: Eigenbefliegung Planungsgruppe 

MWM) beeinträchtigen das Landschaftsbild. 
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Foto 20:  Blick auf den Ostrand von Niederbachem mit dem Rodderberg und darüber hinaus auf den 

Rhein mit dem dahinter liegenden Siebengebirge (Eigenbefliegung Planungsgruppe MWM). 

 

Im Rahmen des Ausgleichsflächen- und Entwicklungskonzeptes zum FNP werden 

derartige Aspekte noch einmal umfänglicher betrachtet. 

 
3.7 Boden 
Im Plangebiet kommen auf Grund der unterschiedlichen geologischen, geomorpholo-

gischen und hydrologischen Verhältnisse sowie dem anstehenden Ausgangsmaterial 

verschiedenartige Böden vor. Als Ausgangsmaterial ist im Gemeindegebiet Wachtberg 

überwiegend Löß zu finden. Einen Überblick über die Bodenverhältnisse in den Natur-

räumen des Untersuchungsgebietes gibt der Ökologische Beitrag zum Landschafts-

plan, Teil 1 (LÖLF, 1991). 

Im Bereich der Kerbtäler liegen Gleye und Braunerde-Gleye aus schluffigem Lehm 

vor. Diese Böden werden durch das anstehende Grundwasser stark beeinflusst. Wei-

tere nährstoffreiche Gleye findet man in den Bachniederungen zwischen Fritzdorf und 

Adendorf sowie in den Bachniederungen der Börde südlich von Adendorf. Trotz der 

künstlichen Absenkung des Grundwassers liegen in Tälern mit hoch anstehendem 

Grundwasser noch Nassgley oder vereinzelt auch Anmoorgley vor. Umgelagerten 

Lößlehm mit hohem Nährstoffgehalt findet man in den trockenen Muldentälern in Form 

von mächtigen Kolluvien. An den Talhängen stehen zumeist Parabraunerden aus Löß-

lehm an. Im Bereich der steileren Hänge liegen jedoch erodierte Parabraunerden bzw. 

Rendzina vor, während an den Unterhängen und am Hangfuß Kolluvien aus herabge-

schwemmtem Lößlehm zu finden ist. Mittel nährstoffhaltige Braunerden aus steinigem, 
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schluffigem Lehm und trockene nährstoffarme Braunerden aus kiesigem Lehm liegen 

an Standorten vor, die der Bodenerosion stark ausgesetzt sind. Bei einem fortschrei-

tenden Austrag des Löss, entwickeln sich trockene, nährstoffarme Braunerden, wie 

etwa im Bereich der Hauptterrassenflur. Steigt hingegen die Mächtigkeit der Lößbede-

ckung, bilden sich nährstoffreiche Parabraunerden und Pseudogley-Parabraunerden, 

wie etwa im Wachtberger Hügelland und in der Hauptterrassenflur. Insbesondere im 

Bereich des Kottenforsts haben sich bei geringerer Lößmächtigkeit und stauendem 

Untergrund Pseudogleye und Parabraunerde-Pseudogleye aus schluffigem Lehm ge-

bildet. Braunerde aus vulkanischer Asche befindet sich auf dem ringförmigen Wall des 

Rodderberges. Innerhalb der eingeschlossenen Senke des Vulkankraters haben sich 

sehr nährstoffhaltige, frische Parabraunerden entwickelt. Zwischen den Grundwasser-

niederungen im Westen des Plangebietes liegen zudem trockene Bereiche mit fri-

schen, nährstoffreichen Parabraunerden vor. 

Die digitale Karte der Schutzwürdigen Böden in NRW Auskunftssystem BK 50 (Geolo-

gisches Landesamt NRW 2005) stellt jene Böden dar, die die im Bundesbodenschutz-

gesetz genannten Funktionen in besonderer Weise erfüllen. Die drei Boden(teil-)-

funktionen sind: die Archivfunktion der Natur- und Kulturgeschichte sowie die beiden 

Lebensraumfunktionen hohes Biotopentwicklungspotential und hohe natürliche Boden-

fruchtbarkeit. Die Böden werden hinsichtlich dieser Kriterien in drei Stufen eingeteilt: 

schutzwürdig (1), sehr schutzwürdig (2), besonders schutzwürdig (3). 

 

 

Abb. 4:  Verteilung der schutzwürdigen Böden (Stufe 1) im Gemeindegebiet Wachtberg (rote Linie). 

 



Ökologischer Fachbeitrag zum FNP der Gemeinde Wachtberg – Teil 1 40 

Büro für Ökologie & Landschaftsplanung                                                        Hartmut Fehr, Diplom-Biologe 

Die digitale Karte weist für das Gemeindegebiet Wachtberg ein z. T. sehr kleinflächi-

ges Mosaik von schutzwürdigen, sehr schutzwürdigen und besonders schutzwürdigen 

Böden aus. Im Norden und Osten des Gemeindegebiets liegen schutzwürdige Böden 

(Stufe 1) auf z. T. sehr kleinen Arealen vor. Ausschlaggebend für ihre Schutzwürdig-

keit ist ihre hohe oder sehr hohe Bodenfruchtbarkeit. Die typischen Braunerden, Pa-

rabraunerden, Pseudogleye, Kolluvisole und Auenböden besitzen eine ausgezeichne-

te Lebensraumfunktion aufgrund ihrer hohen Puffer- und Speicherkapazität für Wasser 

und Nährstoffe. 

In Adendorf, Fritzdorf, Holzem und Werthoven liegen kleinflächige Areale mit sehr 

schutzwürdigen Böden (Stufe 2) vor. Diese Pseudogley-Kolluvien, z. T. auch typische 

Kolluvien, werden wegen ihrer natürlichen Bodenfruchtbarkeit als sehr schutzwürdig 

eingestuft. 

 

 

Abb. 5:  Verteilung der sehr schutzwürdigen Böden (Stufe 2) im Gemeindegebiet Wachtberg (rote Linie). 

 

Darüber hinaus ist der überwiegende Teil der Böden im Gemeindegebiet Wachtberg 

besonders schützwürdig (Stufe 3). Vor allem die hohe oder sehr hohe Bodenfruchtbar-

keit führte zu dieser Bewertung. Es handelt sich hier um typische Parabraunerden, 

z. T. erodiert, Pseudogley-Parabraunerden, typische Pararendzina, typisches Kolluvi-

um sowie stellenweise Gley-Kolluvium und Pseudogley-Kolluvium. Am äußersten 

nordwestlichen Rand des Gemeindegebietes sowie südlich von Klein-Villip und nord-

westlich von Gimmersdorf liegen jedoch auch Böden vor, die wegen ihrer Biotopent-

wicklungsfunktion als besonders schutzwürdig eingestuft wurden. Die flachgründigen 

Felsböden, Staunässeböden und Grundwasserböden liegen als Typische Braunerde, 
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stellenweise typischer Ranker, Pseudogley, vereinzelt Stagnogley und Nassgley vor. 

Auch hinsichtlich der Archivfunktion liegen in Wachtberg besonders schutzwürdige 

Böden vor. Schwerpunkte liegen östlich und westlich von Niederbachem und südlich 

von Adendorf. Die Vulkanite und tertiären Gesteine sind von typischen Braunerden 

oder typischem Pseudogley bedeckt. 

Die schutzwürdigen Böden stellen üblicherweise wesentliche Beurteilungskriterien bei 

der Standorteignungsuntersuchung für Wohnbau-, Misch- und Gewerbeflächen dar. Im 

vorliegenden Fall liegen schutzwürdige Böden der verschiedenen Schutzstufen beina-

he im gesamten Gemeindegebiet vor (siehe Abb. 2-4). Um ungeeignete Flächen für 

bauliche Entwicklungen zu dokumentieren, wird dieses Kriterium daher erst in einem 

späteren Bewertungsschritt zur Eignungsbewertung der Einzelflächen herangezogen 

und nicht wie üblich bereits bei den Planungshinweisen. 

 

 
Abb. 6:  Verteilung der besonders schutzwürdigen Böden (Stufe 3) im Gemeindegebiet Wachtberg. 

 

Für das Gemeindegebiet von Wachtberg sind 8 Geotope verzeichnet, die vom Geolo-

gischen Dienst kartiert wurden. Geotope werden zunächst einmal dokumentiert. Sie 

genießen nicht apriori einen gesetzlichen Schutz, können aber die Grundlage für Un-

terschutzstellungsverfahren, z.B. von Schutzgebieten des Naturschutzes bilden. 
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Abb. 7:  Geotope (rot markiert) in Wachtberg. Abbildung des Geologischen Dienstes NRW. 

 

Nr. Kennung Gebietsbeschreibung und Merkmal 

1 GK-5308-001 Basaltsteinbruch bei Villip 

2 GK-5308-002 Basaltsteinbruch bei Arzdorf 

3 GK-5308-003 Härtlingskuppe Hohenberg mit Domsteinbruch bei Berkum 

4 GK-5308-005 Basaltsteinbruch als zentraler Bereich des NSG Dächels-

berg 

5 GK-5308-008 Härtling Stumpeberg mit ehemaligem Basaltsteinbruch nörd-

lich Berkum 

6 GK-5308-0012 Kaolingrube 

7 GK-5308-0015 Rodderberg: einziger quartärzeitlicher Vulkan in NRW 

8 GK-5308-0016 Vulkangesteinshärtlinge Golfplatz südlich Niederbachem 

 

Geotope können im Rahmen der Standorteignungsuntersuchung für bauliche Entwick-

lungsflächen als Bewertungskriterien des Schutzgutes Boden (und im weiteren Sinne 

Geologie) herangezogen werden. Außerdem stellen sie wichtige Elemente bei der Er-

arbeitung eines Entwicklungs- und Ausgleichsflächenkonzeptes dar. 

 

Im Hinblick auf das Schutzgut Boden stellen auch Bodenbelastungen Bewertungskrite-

rien dar. Daher wird auch die Altlasten- und Hinweisflächenkarte des Amts für Abfall-

wirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz des Rhein-Sieg-Kreises in die Auswer-

tung aufgenommen. Diese enthält wichtige Daten beispielsweise zu Altablagerungen 

und Altstandorten, die einer möglichen Bebauung entgegenstehen. Aus diesem Grund 

wurden diese Informationen in die Karte der Planungshinweise für die einzelnen 

Ortsteile aufgenommen. Im Rahmen der Begründung und des Umweltberichtes wer-
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den die Altstandorte und Altablagerungen in einem Erläuterungsplan „Boden“ für das 

gesamte Gemeindegebiet dargestellt. 

Schließlich stellen auch Bodendenkmäler in der Planung zu berücksichtigende Krite-

rien dar. Die vom Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege zur Verfügung gestellte 

Liste der Bodendenkmäler weist die unten in der Tabelle dargestellten Bodendenkmä-

ler für das Untersuchungsgebiet aus. 

Die in der Karte enthaltenen Hinweise auf diese Bodendenkmäler sind jedoch nicht 

eindeutig zu verorten. Darüber hinaus enthält die Karte keine Angaben zu den im Un-

tersuchungsraum vorliegenden Baudenkmälern. Aus diesen Gründen wurde auf die 

Integration der Bau- und Bodendenkmäler in die Karte der Planungshinweise für die 

Ortsteile verzichtet. Eine mögliche Betroffenheit wird somit im Rahmen der Standort-

analyse im Einzelfall geprüft. 

 

Ortsteil BD-Nr. BD-Name  Bezeichnung Datierung 

Adendorf SU 041 Schäferhof Hofanlage Hochmittelalter, 11-13. Jh. 

Adendorf SU 121  Villa rustica Römisch, 2-3. Jh. 

Adendorf SU 151 Burg Münchhausen Burganlage Mittelalter (allg.) 

Adendorf SU 152 Burg Adendorf Burganlage Spätmittelalter, 14-15. Jh. 

Berkum SU 004 Domsteinbruch Steinbruch Römisch bis mittelalterlich 

Berkum SU 174 Burg Odenhausen Burganlage Spätmittelalter, 14-15. Jh. 

Berkum SU 216  Villa rustica Römisch (allg.) 

Fritzdorf SU 042 Sommerberger Hof Hofanlage Spätmitt.-Frühnz., 15-16. Jh 

Fritzdorf SU 122 Zingsheimer Hof Hofanlage Hochmittelalter, 12-13. Jh. 

Klein Villip SU 051 Trutzenburg bzw. 

Trotzenburg 

Verschanzung Mittelalter (allg.) 

Klein Villip SU 059 Klein Villiper Hof Hofanlage Mittelalter (allg.) 

Villip SU 155 Burg Gudenau Burganlage Ausgedehntes Hochmittel-

alter, 13. Jh. 

 
3.8 Wasser 
Im Gemeindegebiet Wachtberg gibt es einige kleinere Fließgewässer. Eine detaillierte 

Beschreibung des abiotischen Faktors Wasser wird im Ökologischen Beitrag zum 

Landschaftsplan Wachtberg, Teil 1 (LÖLF, 1991) gegeben. 

Die Fließgewässer entspringen alle in Wachtberg und münden direkt oder indirekt in 

den Rhein. Der wasserreichste Bach ist der Arzdorfer bzw. Godesberger Bach. Die-

sem fließen der Ringgraben, der Ölbach, der Seibach, der Heltenbach, der Milchpütz-

siefen und der Compbach zu. Als zweite Hauptader ist der Mehlemer Bach, in den 

zahlreiche andere Bäche einmünden (Sprüsselbach, Goldbach, Berkumer Bach, 

Hochheimer Fließ, zwei namenlose Bäche bei Schießgraben, Landgraben, Olligsiefen 

und Holzvolder Siefe), zu nennen. Direkt in den Rhein münden Wittgesbach, Hausen-

macher Bach und Ließemer Bach. An der Südostgrenze des Gebietes fließt zudem 

der Rolandswerther Bach dem Rhein zu (vgl. Abb. 8). 
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Die geringe Wasserkapazität des Untergrundes führt dazu, dass ein großer Teil der 

Niederschläge oberflächlich abfließt. Daher schwanken die Abflussmengen im Laufe 

des Jahres z. T. erheblich. Dennoch führen die meisten der Fließgewässer ganzjährig 

Wasser. 

Im Rahmen der Erstellung des Gewässerauenprogramms NRW – Swist wurden ins-

gesamt 192 Gewässerkilometer, davon 180 km in Nordrhein-Westfalen, untersucht. 

Ein kleiner Teil des Untersuchungsraumes liegt im Gemeindegebiet Wachtberg. Ziel 

des Gewässerauenprogramms ist es, den Hochwasserschutz und die ökologischen 

Verhältnisse im Plangebiet zu verbessern und gleichzeitig wasserwirtschaftliche und 

ökologische Maßnahmen zu erarbeiten. 

Das einzige Fließgewässer des Gemeindegebiets Wachtberg, das im Gewässerauen-

programm Swist berücksichtigt wird, ist der Swistbach bei Adendorf. Das Gewässer 

wird überwiegend von standorttypischen Ufergehölzen begleitet. Aufgrund der intensi-

ven Nutzung des Umfeldes werden die Ufer von nitrophytischen Staudenfluren domi-

niert. Zur Verbesserung der ökologischen und wasserwirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit des Fließgewässers soll das angrenzende Grünland südwestlich von Adendorf 

erhalten sowie standorttypische Gehölze erhalten und bei Bedarf ersetzt werden. Als 

weitere Maßnahmen sollen in diesem Bereich Verwallungen entfernt und das vorherr-

schende Niveau ausgeglichen werden. Derartige Maßnahmen können im Rahmen des 

Ausgleichsflächen- und Entwicklungskonzeptes zum FNP berücksichtigt werden. Dort 

werden auch Maßnahmenhinweise einfließen, die im Rahmen von Gewässerökologi-

schen Gutachten am Mehlemer und am Godesberger Bach erarbeitet wurden. 

 

 
Abb. 8:  Fließgewässersystem im Gemeindegebiet Wachtberg. 
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Im Gemeindegebiet Wachtberg gibt es keine natürlichen Stillgewässer. Künstliche 

Stillgewässer sind die Steinbruchteiche am Dächelsberg, bei Arzdorf und bei Villip, der 

Teich in der Tongrube Adendorf, einige künstlich angelegte Maare, Fischteiche sowie 

die Teiche der Wasserburgen Gudenau, Odenhausen und Adendorf. 

Der Untergrund enthält in Wachtberg nur wenig Grundwasser. Wie bereits erwähnt 

fließt der größte Teil des Niederschlags oberflächlich ab. Dies betrifft insbesondere 

das Grundgebirge. Im Bereich der Rhein-Hauptterrasse ist demgegenüber ein flächi-

ger Grundwasserhorizont ausgebildet. Insgesamt ist jedoch auch hier die Mächtigkeit 

der Grundwasserschicht aufgrund des Abflusses über die Fließgewässer nur gering. 

Entsprechend dem Untergrund und dem oberflächlichen Abfluss ist die Grundwasser-

neubildung durch die Versickerung des Niederschlagswassers somit gering. 

Wasserschutzgebiete gibt es im Gemeindegebiet Wachtberg ebenso wie Über-

schwemmungsgebiete nicht. 

 

4. NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG DER BIOTOPTYPEN 
Die naturschutzfachliche Bewertung der Biotoptypen stellt zunächst eine einzig auf 

den jeweiligen Biotoptyp bezogene, isolierte Betrachtung dar. Diese orientiert sich zu-

nächst sehr schematisch an der im Bewertungsverfahren nach LUDWIG (1991): „Me-

thode zur ökologischen Bewertung der Biotopfunktion von Biotoptypen“ vorgenomme-

nen Einstufung. Schematisch ist auch eine mögliche Einteilung in eine fünfstufige 

Wertskala: 
 
1. Biotoptypen mit 0-6 Punkten:            geringe Wertigkeit und Schutzwürdigkeit  

2. Biotoptypen mit 7-12 Punkten:           mäßige Wertigkeit und Schutzwürdigkeit  

3. Biotoptypen mit 13-18 Punkten:           mittlere Wertigkeit und Schutzwürdigkeit  

4. Biotoptypen mit 19-24 Punkten:     hohe Wertigkeit und Schutzwürdigkeit  

5. Biotoptypen mit 25-30 Punkten:          höchste Wertigkeit und Schutzwürdigkeit  
 
Demnach erhalten die 78 differenzierten Biotoptypen folgende Einzelbewertung. 
 

 
Code 

 
Biotoptyp 

Gesamt-
wert nach 

LUDWIG 

Naturschutzfachliche           
Bewertung 

FS 32 
Fließgewässer, eutroph, schwach 
ausgebaut 

24 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

FS 33 
Fließgewässer, eutroph, stark aus-
gebaut 

19 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

FV 3 
Temporäres Fließgewässer, eut-
roph 

19 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

FN 3 Graben, wasserführend, eutroph 15 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

FB 31 
Stehendes Gewässer, eutroph, mit 
Flachufer 24 

hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

FB 32 
Stehendes Gewässer, eutroph, mit 
Steilufer 

19 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

FGA 32 

Kiesgruben-, Steinbruch- und Ta-
gebaugewässer, ständig wasser-
führend, über 3 m tief, eutroph, mit 
Steilufer 

20 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 
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Code 
 

Biotoptyp 
Gesamt-

wert nach 
LUDWIG 

Naturschutzfachliche           
Bewertung 

FX 2 
Urbane stehende Gewässer, mit 
verbauten Ufern 

5 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BE 1 Auengebüsche (meist mit Weiden) 23 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

BE 3 
Bachauengehölze (Erlen, Eschen u. 
a.) 

23 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

AQ 1 Eichen-Hainbuchenwälder 27 
höchste Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AB 9 
Bodensaure Eichenwälder der Mit-
telgebirge 

24 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

AB 1 
Buchen-Eichenwälder der Tief- und 
hügellagen 

25 
höchste Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AX 11 
Laubholzforste standorttypischer 
Baumarten, jung 

15 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AX 12 
Laubholzforste standorttypischer 
Baumarten, mittel 

17 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AX 13 
Laubholzforste standorttypischer 
Baumarten, alt 20 

hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

AY 21 
Mischbestände ohne bodenständi-
ge Arten, Aufforstung, Di-
ckungsstadium oder Stangenholz 

11 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AY 22 
Mischbestände ohne bodenständi-
ge Arten mit geringem bis mittlerem 
Baumholz 

13 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AK 63 
Kiefernforste mit starkem Baumholz 
oder Mittelwald 

17 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AJ 41 Fichtenforste, jung 11 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AJ 42 Fichtenforste, mittel 12 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AJ 43 Fichtenforste, alt 17 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AL 1 Sonstige Nadelholzforste, jung 10 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AL 2 Sonstige Nadelholzforste, mittel 11 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BA 11 
Feldgehölze mit überwiegend 
standorttypischen Gehölzen, jung 17 

mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BA 12 
Feldgehölze mit überwiegend 
standorttypischen Gehölzen, mittel 

19 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

BA 13 
Feldgehölze mit überwiegend 
standorttypischen Gehölzen, alt 

22 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

BD 52 
Baumhecken und Waldränder der 
Forste mit überwiegend standortty-
pischen Gehölzen, mittel 

18 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BD 72 
Baumheckenartige Gehölzstreifen 
an Straßen mit überwiegend stand-
orttypischen Gehölzen, mittel 

15 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BD 73 
Baumheckenartige Gehölzstreifen 
an Straßen mit überwiegend stand-
orttypischen Gehölzen, alt 

20 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

BD 82 
Baumheckenartige Gehölzstreifen 
an Straßen mit überwiegend stand-
ortfremden Gehölzen, mittel 

13 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 
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Code 
 

Biotoptyp 
Gesamt-

wert nach 
LUDWIG 

Naturschutzfachliche           
Bewertung 

BF 31 
Baumreihen, Baumgruppen und 
Einzelbäume mit überwiegend 
standorttypischen Gehölzen, jung 

12 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BF 32 
Baumreihen, Baumgruppen und 
Einzelbäume mit überwiegend 
standorttypischen Gehölzen, mittel 

13 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BF 33 
Baumreihen, Baumgruppen und 
Einzelbäume mit überwiegend 
standorttypischen Gehölzen, alt 

16 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BF 41 
Baumreihen, Baumgruppen und 
Einzelbäume mit überwiegend 
standortfremden Gehölzen, jung 

11 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BF 42 
Baumreihen, Baumgruppen und 
Einzelbäume mit überwiegend 
standortfremden Gehölzen, mittel 

12 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BF 43 
Baumreihen, Baumgruppen und 
Einzelbäume mit überwiegend 
standortfremden Gehölzen, alt 

14 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BF 51 Obstbäume, jung 11 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BF 52 Obstbäume, mittel 12 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BF 53 Obstbäume, alt 14 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BB 1 
Gebüsch, Einzelsträucher, 
Strauchhecke mit überwiegend 
standorttypischen Gehölzen 

14 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BD 3 
Intensiv beschnittene Hecken mit 
überwiegend standorttypischen 
Gehölzen 

11 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

BB 2 
Gebüsch, Einzelsträucher, 
Strauchhecke mit überwiegend 
standortfremden Gehölzen 

13 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AT 
Schlagfluren (Stauden- und Him-
beerschlagfluren) 

12 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

AV 4 
Birken-Vorwälder trockener bis 
frischer Standorte 

16 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

DD Trocken- und Halbtrockenrasen 25 
höchste Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

EA 31 Fettwiesen, mäßig trocken bis frisch 10 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

EB 31 
Fettweiden, mäßig trocken bis 
frisch 10 

mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

EE 5 
Grünlandbrachen im Krautstadium, 
mäßig trocken bis frisch 

17 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

EE 3  
Grünlandbrachen im Krautstadium, 
feucht 

18 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HH 7 
Grasfluren an Dämmen, Böschun-
gen, Straßen- und Wegrändern 

12 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

CG 1 
Uferhochstaudenfluren mit standort-
typischen Arten 

21 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

HP 2 Honigklee- und Natternkopffluren 15 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HP 5 Brennnesselherden 11 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 
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Code 

 
Biotoptyp 

Gesamt-
wert nach 

LUDWIG 

Naturschutzfachliche           
Bewertung 

HP 7 
Sonstige ausdauernde Ruderalflu-
ren 

13 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HA 0 
Äcker, Gemüse- und Beerstauden-
kulturen ohne Wildkrautfluren 

6 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HA 2 
Äcker, Gemüse- und Beerstauden-
kulturen mit Wildkrautfluren und 
Ackerbrachen 

13 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HJ 5 
Gärten ohne oder mit geringem 
Gehölzbestand 

6 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HJ 6 
Gärten mit größerem Gehölzbe-
stand 

11 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HW 81 
Gartenbrache ohne oder mit gerin-
gem Gehölzbestand 

10 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HW 82 
Gartenbrache mit größerem Ge-
hölzbestand 

17 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HK 3 
Jüngere Niederstamm- und andere 
intensiv bewirtschaftete Obstplan-
tagen 

10 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HK 21 
Streuobstwiesen und extensiv be-
wirtschaftete Obstgärten ohne alte 
Hochstämme 

17 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HK 22 
Streuobstwiesen und extensiv be-
wirtschaftete Obstgärten mit alten 
Hochstämme 

20 
hohe Wertigkeit und Schutzwürdig-
keit 

HJ 7 
Beerstrauchplantagen und Baum-
schulen 9 

mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HM 51 
Öffentliche Grünflächen geringer 
Ausdehnung, Rasen und Zierpflan-
zenrabatten 

6 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HM 52 
Öffentliche Grünflächen geringer 
Ausdehnung, Ziergesträuch 

9 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HU 2 
Sport- und Erholungsanlagen mit 
geringem Versiegelungsgrad 

6 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HM 1 
Parks, Grünanlagen und Friedhöfe 
ohne alten Baumbestand 7 

mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HM 2 
Parks, Grünanlagen und Friedhöfe 
mit altem Baumbestand 

14 
mittlere Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HN 1 
Geschlossene Bebauung, Innen-
stadt 

1 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HN 4 Industriell-gewerbliche Bebauung 1 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HN 51 
Dörfliche Bebauung, Gehöfte, 
landwirtschaftliche Gebäude, inten-
siv genutzt 

4 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HN 71 
Ältere, größere Gebäude, außer-
halb geschlossener Ortschaften, 
intensiv genutzt 

10 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HY 1 Fahrstraßen und Wege, versiegelt 0 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HY 2 
Fahrstraßen und Wege, unbefestigt 
oder geschottert 

3 
geringe Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HW 3 Dörfliches Ödland 10 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 

HW 5 Gewerbliches Ödland 10 
mäßige Wertigkeit und Schutzwür-
digkeit 
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Die einzigen Biotoptypen mit der höchsten Wertigkeit und Schutzwürdigkeit sind die 

naturnahen Laubwälder Eichen-Hainbuchen- und Buchen-Eichenwald sowie der Halb-

trockenrasen. Hohe Wertigkeiten und Schutzwürdigkeiten erreichen hingegen die na-

turnah entwickelten fließenden und stehenden Gewässer. Auch die Gehölzgesell-

schaften, die sich entlang der Fließgewässer ansiedeln, also die Auengebüsche und 

Bachauengehölze, besitzen eine hohe Wertigkeit und Schutzwürdigkeit. Gleiches gilt 

für Bodensaure Eichenwälder, alte Laubholzforste, Feldgehölze und alte baumhe-

ckenartige Gehölzbestände an Straßen, ebenso wie für Streuobstwiesen. Von den 

Krautfluren werden lediglich die Feuchthochstaudenfluren als hochwertig und hoch 

schutzwürdig bewertet. 

Von mittlerer Wertigkeit und Schutzwürdigkeit sind kleinere oder stärker beanspruchte 

Gewässerbiotope wie Gräben. Bei den Gehölzbiotopen fallen die jüngeren bis mittle-

ren Laubholzforste und Mischbestände, alte Kiefern- und Fichtenforste, jüngere Feld-

gehölze, Gebüsche, Birken-Vorwälder, mittlere, z. T. ältere Baumhecken, Baumreihen, 

Baumgruppen und Einzelbäume, einzelne alte Obstbäume und neu angelegte Obst-

wiesen in die Einstufung mittlerer Wertigkeit und Schutzwürdigkeit. Bei den Grünland-

biotopen werden die Grünlandbrachen mit mittlerer Wertigkeit belegt. Auch verschie-

dene Krautsaumgesellschaften, Äcker mit Wildkrautflur bzw. Ackerbrachen, Garten-

brachen und Parks mit älterem Baumbestand fallen in diese Kategorie. 

Mäßig schutzwürdig sind Biotoptypen mit hoher Nutzungs- oder Störungsintensität. 

Hierzu zählen z.B. die jungen bis mittleren Fichten- und sonstigen Nadelholzforste 

sowie Hecken und Schlagfluren. Auch standortfremde Gehölze, insbesondere jüngere, 

fallen in diese Einstufung. Gartenbrachen ohne oder mit geringem Gehölzbestand, 

junge Baumreihen, Baumgruppen und Einzelbäume sowie junge und mittlere Obst-

bäume besitzen ebenfalls eine mäßige Wertigkeit und Schutzwürdigkeit. Ebenso wer-

den die überall vertretenen Intensivwiesen und –weiden mäßig hoch bewertet, gleich-

falls Grasfluren an Dämmen und Böschungen oder Parks, Grünanlagen und Friedhöfe 

ohne alten Baumbestand. 

Als mäßig wertig und schutzwürdig werden Brennnesselherde eingestuft. Zwar können 

sie artenreiche Bestände hervorbringen, doch haben sie sehr kurze Regenerationszei-

ten und können so kurzfristig wiederhergestellt werden. Des Weiteren werden jüngere 

Niederstamm- und sonstige Obstplantagen sowie Beerstrauchplantagen und Baum-

schulen dieser Bewertungsgruppe zugeordnet. Schließlich fallen angelegte Erholungs-

flächen und Siedlungsbiotope wie gehölzreiche Gärten, öffentliche Grünflächen, ältere 

große Gebäude außerhalb geschlossener Ortschaften sowie dörfliches und gewerbli-

ches Ödland in diese Kategorie. 

Von geringer Wertigkeit und Schutzwürdigkeit sind die extrem beanspruchten Acker-

flächen und Siedlungsbiotope mit hoher Versiegelung oder Nutzungsintensität. 

Im Hinblick auf Eingriffe vorbereitende Neudarstellungen im FNP können Biotoptypen 

höchster Wertigkeit und Schutzwürdigkeit als Tabuzonen angesehen werden. Biotop-

typen mit hoher Wertigkeit und Schutzwürdigkeit sind bestenfalls im Einzelfall und 

kleinflächig zu beanspruchen. Biotoptypen mittlerer Wertigkeit sind meist noch durch-

aus erhaltenswert, da sie sich oftmals auf dem Weg zu hochwertigen Biotoptypen be-
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finden. Ihnen kommt daher oft ein gutes Entwicklungspotential zu, wodurch Land-

schaftsräume, in denen vorrangig diese Biotoptypen vorkommen häufig eine gute Eig-

nung als Entwicklungskorridor (Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen) besitzen. 

Vorrangig zu beanspruchen sind Räume mit Biotoptypen mäßiger oder geringer Wer-

tigkeit und Schutzwürdigkeit. Allerdings kann auch diesen ein gutes Entwicklungspo-

tential zukommen, insbesondere, wenn diese Flächen in Wechselbeziehung zu hoch-

wertigeren Flächen stehen (z. B. Grünlandflächen in Gewässerauen). 

Das letzte Beispiel zeigt, dass diese isolierte Betrachtung alleine nicht zielführend ist. 

Einen Biotoptyp einzig nach seinem eigenen Wert zu bewerten ist nicht zielführend. 

Ökologie ist die Lehre der Wechselbeziehungen in der Natur und so ist auch eine Be-

wertung nur im Zusammenhang möglich. Eine einzelne Intensivgrünlandfläche in einer 

Gewässeraue ist nicht als Bauerweiterungsfläche eines Ortes zu sehen. Vielmehr ist 

sie Bestandteil eines insgesamt hochwertigen Auenkomplexes und als solches schüt-

zenswert. Hier gilt es, die Nutzung zu extensivieren und eine naturnahe Entwicklung 

herbeizuführen (gute Eignung als Ausgleichs- oder Entwicklungsfläche). 

In den Planungshinweisen (Kapitel 5) spiegelt sich dieses Denken wider. Hier erfolgt 

grundsätzlich eine raumübergreifende Betrachtung in Wirkzusammenhängen. Dabei 

sind nicht nur einzelne Biotoptypen hoher und höchster Wertigkeit und Schutzwürdig-

keit für eine bauliche Nutzung nicht geeignet, sondern ganze Räume, in denen diese 

Biotoptypen prägend vorkommen (z. B. Bachauen, Wald-Wiesenkomplexe, strukturrei-

ches Offenland usw.). Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings genau so, dass 

Räume, die in ihrem Gesamtcharakter wenig schutzwürdig sind, auch dann baulich 

entwickelt werden können, wenn vereinzelt höherwertige Biotopstrukturen vorkommen. 

Letztlich ist jeder Fall für sich zu betrachten, zumal auch Vorgaben aus den anderen 

Umweltbereichen (Boden, Wasser, Immissionen) ebenso in die Bewertung und damit 

in die Planungshinweise einfließen. Im folgenden Kapitel erfolgt daher eine ortsteilbe-

zogene Einzelfallbetrachtung für alle im FNP dargestellten Siedlungen mit ihren Orts-

rändern. 

 

5. ORTSTEILBEZOGENE BESCHREIBUNG MIT PLANUNGSHIN-
WEISEN 

Die Beschreibung der einzelnen Ortschaften erfolgt im Folgenden der besseren Über-

sicht halber alphabetisch. Abschließend werden drei Weiler dargestellt. 

 
5.1 Adendorf 
Adendorf wird durch die Töpferstraße (L 123) in einen nördlichen und einen südlichen 

Teil getrennt. Der nördliche Teil liegt eingebettet in einen großflächigen Buchen-

Eichenwald. Am Rand der Wohnbebauung liegen noch vereinzelte intensiv genutzte 

Wiesen und ein Acker. Der Süden von Adendorf wird hingegen von verschiedenen 

Elementen geprägt. Hier sind zum einen die im Südwesten fließenden Bäche und Grä-

ben zu nennen. Diese werden z.T. – wie etwa der Swistbach – von standorttypischen 

Bachauengehölzen und Uferhochstaudenfluren begleitet. Zum anderen wirkt sich die 

südöstlich gelegene Wasserburg mit ihrem alten Gehölzbestand ortsbildprägend aus. 
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Der überwiegende Teil der Flächen wird jedoch landwirtschaftlich in Form von Wiesen 

und Weiden genutzt. Nördlich der im Süden gelegenen Tongrube befindet sich dar-

über hinaus eine größere zusammenhängende Ackerfläche. Der Übergang zwischen 

dieser Ackerfläche und der Wohnbebauung an der Erhard-Fischer-Straße ist aufgrund 

der unzureichenden Eingrünung sehr abrupt. Oftmals grenzen die Gärten unmittelbar 

an die Ackerfläche. Es ergeht daher die Planungsempfehlung an dieser Stelle eine 

Strukturverbesserung herbeizuführen. 

Eine bauliche Entwicklung von Adendorf sollte vorrangig auf den im Ort bzw. am Orts-

rand gelegenen Bauflächenpotentialen vorangetrieben werden. Hier sind insbesondere 

die Flächen südlich des Sportplatzes und die im Osten liegenden Flächen an den 

Straßen „Am Scheeßberg“ und „Gimmersdorfer Weg“ zu nennen. Eine darüber hi-

nausgehende sensible Bauflächenerweiterung ist auf der östlich gelegenen Ackerflä-

che denkbar, die zudem außerhalb der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes liegt. 

Die Erweiterung in südliche Richtung führt zwangsläufig zu Immissionskonflikten durch 

den Betrieb der Tongrube und dem damit verbundenen starken LKW-Verkehr. Eine 

bauliche Entwicklung wäre dementsprechend allenfalls nach Schließung der Tongrube 

möglich. Darüber hinaus sollten das im Südosten zwischen der Töpferstraße und der 

Georg-von-Loe-Straße liegende strukturreiche Grünland mit seinem älteren Gehölzbe-

stand erhalten werden. Solche dörflichen Randstrukturen besitzen neben dem positi-

ven Einfluss auf das Landschaftsbild auch einen hohen ökologischen Wert. Es wird 

daher die Rücknahme der Bauflächendarstellung aus dem FNP empfohlen. 

 
5.2 Arzdorf 
Einen prägenden Einfluss auf das Landschaftsbild hat der im Osten von Arzdorf flie-

ßende Arzdorfer Bach. Im Süden wird er zunächst als Graben über Ackerflächen ge-

führt. Erst nördlich der „Alte Landstraße“ weist er wieder einen naturnahen Verlauf auf. 

Bis zur nördlich gelegenen Kläranlage wird er in diesem Abschnitt von einem standort-

typischen Bachauengehölz begleitet. Unterhalb der Kläranlage mäandriert er über 

Weideland zunächst bis zum Weiler Klein-Villip und danach weiter bis Pech. Das Ge-

wässer mit seinen begleitenden Gehölzbeständen sollte als natürliche Grenze und 

Eingrünung von Arzdorf erhalten bleiben. Dieser zusammenhängende ökologische 

Wirkkomplex ist dementsprechend nicht für eine Bebauung geeignet. 

Während im Osten von Arzdorf überwiegend landwirtschaftliche Grünlandflächen lie-

gen, werden die nördlichen, westlichen und südlichen Flächen hauptsächlich als Äcker 

genutzt. Großflächige Streuobstwiesen und jüngere Obstplantagen liegen zudem im 

Westen und Osten. Vielerorts ist die Eingrünung der Siedlung nur unzureichend und 

sollte verbessert werden, um einen fließenden Übergang zwischen Siedlung und Um-

gebung zu schaffen. 

Mit dem Betrieb der zahlreichen landwirtschaftlichen Betriebe am Ortsrand von Arzdorf 

und der im Norden liegenden Kläranlage sind verschiedene Emissionen verbunden, 

die für eine Bauflächenerweiterung ein nicht unerhebliches Konfliktpotential darstellen. 

Eine Bauflächenerweiterung mit großzügiger Eingrünung ist daher voraussichtlich nur 
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im Süden auf den an die bestehende Wohnbebauung am Servatiusweg angrenzenden 

Flächen umsetzbar. 

 
5.3 Berkum 
Ein weithin sichtbares „Wahrzeichen“ am Rande von Berkum ist die im Süden gelege-

ne Großradaranlage. Obwohl es im Nordwesten und Südosten noch Laubwaldbestän-

de gibt, wird das Umfeld überwiegend ackerbaulich bewirtschaftet. Im Süden sind zu-

dem noch Reste von naturschutzfachlich hochwertigen Streuobstwiesen vorhanden. 

Berkum wird von dem Berkumer Bach von Südwesten nach Nordosten durchflossen. 

Das Gewässer fließt zu einem großen Teil unterirdisch verrohrt durch den Ortsteil. An 

den Stellen an denen der Bach an die Oberfläche gelangt, wie auf der innerörtlich ge-

legenen Grünfläche und im Nordosten von Berkum, kann er sich jedoch mehr oder 

weniger naturnah entwickeln. Der Bach wird von Gehölzen und einer ausgedehnten 

Ruderalvegetation begleitet. Dieser hochwertige Komplex ist als Landschaftsschutz-

gebiet ausgewiesen und ist unbedingt erhaltenswert. Solche innerörtlichen Grünflä-

chen besitzen neben ihrem Wert für den Naturhaushalt auch eine wichtige Funktion 

als Naherholungsraum. Auch die im Nordosten und Osten liegenden Grünlandflächen 

mit ihren z. T. schon alten Gehölzbeständen sollten unbedingt erhalten bleiben. Struk-

turreiche Ortsränder wie diese besitzen einerseits einen hohen naturschutzfachlichen 

Wert und wirken sich darüber hinaus belebend auf das Landschaftsbild aus. Sie gelten 

als Vorrangzone für den Naturschutz und eignen sich nicht für eine Bebauung. 

In Berkum existieren bereits großzügige Erweiterungsflächen mit weiterer Baulandre-

serve. Auf der großen Fläche zwischen der K 58 und der Oberdorfstraße wurden be-

reits zahlreiche Wohnhäuser errichtet. Eine weitere Reservefläche schließt sich süd-

östlich an die Straße „Alte Gasse“ an. Die dritte Fläche befindet sich am nordöstlichen 

Ortsausgang von Berkum an der L 123, die in Richtung Gimmersdorf führt. Auch für 

das im Westen gelegene Einkaufszentrum an der K 58 sind noch Erweiterungsflächen 

vorhanden. Insgesamt wird daher kaum Bedarf für eine darüber hinausgehende Bau-

flächenerweiterung gesehen. Allerdings stellt Berkum einen wesentlichen Entwick-

lungsschwerpunkt des Ortes im Regionalplan dar (ASB). 

 
5.4 Fritzdorf 
Im Süden des Gemeindegebietes Wachtberg liegt die Ortschaft Fritzdorf. In ihrem Um-

feld liegen großzügige landwirtschaftliche Nutzflächen in Form von Obst- und Beer-

strauchplantagen sowie Ackerflächen. Die Ortsrandgestaltung ist teilweise noch man-

gelhaft, so dass der Übergang zwischen Landschaft und Bebauung stellenweise sehr 

unvermittelt ist. 

Im Nordwesten liegt bereits ein neues Wohnbaugebiet mit weiteren Reserveflächen. 

Um den Wohnbaubedarf zu decken, sollten diese Reserven zunächst genutzt werden. 

Dabei sollen die vorhandenen älteren Gehölze beachtet und erhalten werden. Ein dar-

über hinausgehender Bedarf wird für Fritzdorf in den kommenden Jahren nicht gese-

hen. 
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5.5 Gimmersdorf 
Das nördlich der L 123 gelegene Gimmersdorf ist von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

umgeben. Nur selten gibt es Obstwiesen oder stocken standorttypische Gehölze, die 

zur Eingrünung des Ortsrandes und zur Gliederung der Landschaft beitragen, wie die 

Flächen im Süden von Gimmersdorf. Auch der östliche Ortsrand, der in Richtung O-

berbachem führt, ist strukturreicher. Hier stocken auf den Fettweiden z. T. schon alte 

Obstbäume, die einen besonderen naturschutzfachlichen Wert besitzen. Diese struk-

turreichen dörflichen Randstrukturen sollten unbedingt erhalten und gefördert werden. 

Deutlich schwächer ist der Ortsrand hingegen im Nordosten und Westen strukturiert. 

Der Übergang zwischen dem neuen Wohngebiet im Nordosten sowie der Wohnbe-

bauung an der Weststraße im Westen und den angrenzenden Ackerflächen ist ent-

sprechend unvermittelt. An diesen Stellen wird eine Verbesserung der Ortsrandein-

grünung dringend empfohlen. 

Um die Ortsdurchfahrt Gimmersdorf zu entlasten, wurde der Bau einer Umgehungs-

straße festgesetzt. Die K 14n soll nördlich von Gimmersdorf verlaufen und die südlich 

von Gimmersdorf liegende L 125 mit der K 14 im Nordosten verbinden. Die Straßen-

planung muss entsprechend bei einer denkbaren Bauflächenerweiterung in diese 

Richtung berücksichtigt werden. Eine Erweiterung der Wohnflächen in Gimmersdorf ist 

somit in westliche Richtung am Neuenhofsweg nur mit großzügiger Eingrünung und 

ggf. Lärmschutz denkbar. 

 
5.6 Holzem 
Unmittelbar an die Wohnbebauung von Holzem grenzen intensiv genutzte Fettwiesen 

und -weiden sowie Streuobstwiesen an. Insbesondere die z. T. schon alten Streu-

obstwiesenbestände müssen erhalten bleiben. Solche dorftypischen Strukturen glie-

dern und beleben das Landschaftsbild, grünen das Dorf ein und besitzen zudem einen 

besonders großen naturschutzfachlichen Wert. Gleiches gilt für die im Südwesten ge-

legenen Bachauengehölze und das im Süden stockende Feldgehölz. 

Das weitere Umfeld von Holzem wird von großflächigen Äckern dominiert. 

Die Möglichkeiten für eine Bauflächenerweiterung in Holzem sind stark eingeschränkt. 

So verlaufen beispielsweise im Norden Hochspannungsleitungen, die eine Bauerwei-

terung in diese Richtung unmöglich machen. Holzem selbst ist jedoch ein kleiner Ort 

mit nur wenig Erweiterungsbedarf. Die möglichen Entwicklungen sollten im Einzelfall 

geprüft werden. 

 
5.7 Kürrighoven 
Kürrighoven liegt südlich der L 123 und grenzt an die Ortschaften Gimmersdorf und 

Oberbachem. Die ausgewiesenen Wohnbau- und Mischgebietsflächen sind umgeben 

von einem Mosaik aus landwirtschaftlichen Grünlandflächen, Streuobstwiesen und 

Weihnachtsbaumkulturen. Auf den Fettwiesen und –weiden stocken zudem zahlreiche 

heimische Gehölze. Dieser Teilbereich von Kürrighoven ist als Landschaftsschutzge-

biet ausgewiesen und sollte als dörfliche Struktur erhalten werden. Der östliche und 

südöstliche Ortsrand wird vom Züllighovener Bach mit seinen begleitenden Auenge-

hölzen geprägt. Auch diese Strukturen besitzen u. a. wegen ihrer Vernetzungsfunktion 
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zwischen dem Naturschutzgebiet bei Oberbachem und dem weiteren Umfeld eine be-

sondere Bedeutung. Diese Flächen sollen als Vorrangzone für den Naturschutz erhal-

ten bleiben. Entsprechend sind sie nicht für eine Bebauung geeignet. 

Im Westen dominieren hingegen Flächen, die für den Obstanbau genutzt werden. 

Auch die dazugehörigen Gebäude mit dem umgebenden Garten und den künstlichen 

Teichen prägen den westlichen Ortsrand von Kürrighoven. 

Insgesamt sind keine konfliktfreien Möglichkeiten einer baulichen Erweiterung in Kür-

righoven gegeben. 

 
5.8 Ließem 
Der Ortsteil Ließem wird durch die K 14 in einen kleineren westlichen und einen grö-

ßeren östlichen Teil gegliedert. Das Umfeld von Ließem ist geprägt von seiner land-

wirtschaftlichen Nutzung. Neben Äckern und Grünland wurden zahlreiche Obstplanta-

gen und einige Baumschulen angelegt. Zudem liegen im Nordosten verschiedene 

Krautfluren und brachliegende Ackerflächen. Ein kleiner Ausläufer des umgebenden 

Landschaftsschutzgebiets liegt östlich der K 14 innerhalb von Ließem. 

Am Ortsrand selbst gibt es nur selten hochwertige Gehölzstrukturen, wie die älteren 

Obstwiesen im Norden und Südwesten. Ein aus naturschutzfachlicher Sicht höherwer-

tiger Bereich liegt im Westen des Ortes. Hier entspringt der Hausenmacher Bach, der 

in nordöstliche Richtung fließt. An der Quelle hat sich eine feuchte Hochstaudenflur 

entwickelt. Nach kurzer Laufstrecke stocken zudem am Ufer standorttypische Gehöl-

ze, wie Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und verschiedene Weidenarten (Salix spec.). 

Dieser Bereich sowie die innerörtliche Grünfläche sollen als Vorrangzone für den Na-

turschutz erhalten bleiben. Sie sind nicht für eine Bebauung geeignet. 

In den vergangenen Jahren wurden insbesondere im Nordwesten und Westen von 

Ließem zahlreiche neue Baugebiete entwickelt. Es wird empfohlen die hier vorhande-

nen Baureserven vorrangig zu nutzen. Eine weitere sehr kleinflächige Erweiterung ist 

langfristig auf den im Nordosten liegenden Ackerflächen bei großzügiger Eingrünung 

denkbar. Da bei der hier bereits bestehenden Bebauung die Ortsrandeingrünung z.T. 

mangelhaft ist, wird empfohlen an dieser Stelle durch geeignete Maßnahmen den 

Ortsrand zu optimieren. 

 
5.9 Niederbachem 
Niederbachem ist der größte Ort innerhalb der Gemeinde Wachtberg. Die nordwestli-

chen Hänge sind bedeckt von einem Mosaik aus landwirtschaftlichen Nutzflächen. Sie 

gehören zum Naturschutzgebiet „Dächelsberg - Ließemer Berg“. In diese eingestreut 

finden sich zahlreiche Obstwiesen und einzelne Obstbäume sowie weitere wertvolle 

Gehölzstrukturen, wie beispielsweise Feldgehölze und Gebüsche. Nicht weniger struk-

turreich ist der südwestliche Teil von Niederbachem. Neben weiteren Fettwiesen und -

weiden, liegen hier Waldgebiete und Laubholzforste. Ein Teil dieser Flächen ist eben-

falls als Naturschutzgebiet „Dächelsberg - Ließemer Berg“ ausgewiesen. Im Süden 

liegt ein weiterer Laubholzforst, in dem Rotbuche (Fagus sylvatica) dominiert. Auf den 

umliegenden landwirtschaftlichen Grünlandflächen stocken zahlreiche Obstbäume. 
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Daran schließt sich eine großflächige Obstplantage an, die sich bis an das Neubauge-

biet „Holzfolder Weg / Im Erzacker“ erstreckt. Östlich von Niederbachem liegt, inmitten 

des FFH-Gebietes „Rodderberg“ der Reiterhof „Broichhof“ mit seinen zahlreichen Wie-

sen und Weiden sowie Reitplätzen. Die hier vorkommenden naturschutzfachlich hoch-

wertigen Biotope bilden zusammenhängende ökologische Wirkkomplexe, die als Vor-

rangzone für den Naturschutz aber auch für den Landschaftsschutz erhalten bleiben 

sollten. Eine Bebauung in diesen sensiblen Bereichen ist ausgeschlossen. Gleiches 

gilt für die innerörtliche Grünfläche, die sich entlang des Mehlemer Baches erstreckt. 

Niederbachem hat sich in jüngster Zeit im Süden im Bereich Holzfolder Weg / Im Erz-

acker baulich stark weiter entwickelt. Eine Erweiterung der Wohnflächen wäre über 

das Ausnutzen bestehender Baulandreserven hinaus im Norden von Niederbachem 

mit großzügiger Eingrünung möglich. In Frage kommen hier Flächen am Pastoratsweg 

und an der Drachenfelsstraße. 

 
5.10 Oberbachem 
Der Osten von Oberbachem ist geprägt von der naturschutzfachlich und landschafts-

ästhetisch hochwertigen Gewässeraue, die z. T. zum Naturschutzgebiet „Dächelsberg 

– Ließemer Berg“ gehört. Die südlich des Gewässers gelegenen Grünlandflächen 

werden einerseits als Bolzplatz und andererseits als Fettwiese und –weide genutzt. Im 

Nordosten schließen sich die weiteren Flächen des Naturschutzgebiets „Dächelsberg 

– Ließemer Berg“ an. 

Ein weiterer naturnaher Graben fließt aus Norden kommend in südliche Richtung. An 

seinem Ufer stocken überwiegend Weiden (Salix spec.), aber auch Obstbäume. 

Die im Westen an Oberbachem angrenzenden Flächen werden als Acker bzw. als 

landwirtschaftliches Grünland genutzt. Hier stocken nur vereinzelt standorttypische 

Gehölze. Deutlich stärker strukturiert ist dagegen der nördliche Ortsrand. In die land-

wirtschaftlichen Nutzflächen sind immer wieder Gebüsche, Feldgehölze und Einzel-

bäume eingestreut. Die hochwertigen Ortsränder im Norden und Osten sollten erhal-

ten werden. Eine bauliche Erweiterung von Oberbachem wäre bei großzügiger Ein-

grünung in westliche Richtung denkbar. 

 
5.11 Pech 
Pech grenzt sich durch den Einschnitt des Milchpützbachs in den nördlichen Ortsteil 

Huppenberg und den südlichen Hauptteil des Ortes ab. Der nördliche Teil grenzt an 

den Kottenforst, der in weiten Teilen als Naturschutzgebiet und auf europäischer Ebe-

ne als Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet ausgewiesen ist. Ein Ausläufer des Kotten-

forsts erstreckt sich in südliche Richtung. Die vorherrschende Baumart ist hier die Rot-

buche (Fagus sylvatica), die jedoch abschnittsweise von Waldkiefer (Pinus sylvestris), 

Stiel-Eiche (Quercus robur), Trauben-Eiche (Quercus petraea), Hainbuche (Carpinus 

betulus), Fichte (Picea abies) und Birke (Betula pendula) begleitet bzw. abgewechselt 

wird. Ein weiteres großflächiges Waldstück liegt im Westen. Stiel- und Trauben-Eiche 

(Quercus robur und Qu. petraea) sind hier die dominierenden Arten. Die großen zu-

sammenhängenden Wald- bzw. Forstkomplexe sind zu erhalten und zu schützen. 
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Im Nordwesten, aber vor allem im Süden von Pech liegen landwirtschaftliche Grün-

land- und Ackerflächen. Deutlich hochwertiger als diese sind die zahlreichen Obstwie-

senbestände im Süden. Solche naturschutzfachlich wertvollen Biotope sind schutz-

würdig und erhaltenswert und keinesfalls für eine Bebauung geeignet. 

 

 
 
Foto 21:  Großflächige Obstwiesenbestände sind attraktive und ökologisch wertvolle Landschaftselemen-

te, wie hier im Süden von Pech und sollten unbedingt erhalten werden. 

 

Weitere herausragende Landschaftselemente, die Pech prägen, sind der Godesberger 

Bach und der Heltenbach. Letzterer mündet von Südosten kommend in den Godes-

berger Bach. Dieser wiederum durchströmt Pech von West nach Nordost. Beide 

Fließgewässer sind in weiten Teilen naturnah entwickelt und werden von einem stand-

orttypischen Auengehölz mit Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und streckenweise von 

Feuchthochstauden begleitet. Die Fließgewässer bilden einen zusammenhängenden 

ökologischen Wirkkomplex mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung, die als Vor-

rangzone für den Naturschutz erhalten bleiben sollen. 

Für die weitere Entwicklung von Pech sollten vorrangig noch bestehende Baulücken 

genutzt werden. Dies betrifft insbesondere Flächen am westlichen Ortsrand sowie in-

nerörtliche Baulücken. Darüber hinaus wäre eine einzeilige Bebauung mit breiter Ein-

grünung bzw. einem Schutzstreifen zum Bach am südwestlichen Ortseingang denk-

bar. Langfristig wäre eine sensible Entwicklung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

südlich des Sportplatzes im Nordwesten möglich, sofern alle anderen Möglichkeiten 

für eine bauliche Entwicklung ausgeschöpft sind. 
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5.12 Villip 
Als prägende Landschaftselemente fließen nordwestlich und südwestlich von Villip 

Fließgewässer, die von Bachauengehölzen begleitet werden. Neben bodenständigen 

Gehölzen, wie Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und Esche (Fraxinus excelsior), stocken 

parallel zum südlichen Bach auch Hybridpappeln (Populus x canadensis). Die Bäche 

sind zwar streckenweise durch Uferbefestigungen begradigt, sie fließen jedoch über-

wiegend naturnah durch das Gelände. Neben den Bächen gibt es zwei stehende Ge-

wässer, die das Landschaftsbild stark beeinflussen. Ein künstlicher Teich wurde um 

Burg Gudenau im Südwesten angelegt und mit Fischen besetzt. In der ehemaligen 

Sandabbaugrube im Süden ist ein weiterer Teich entstanden. An dessen steilen Bö-

schungen hat sich ein ausgedehntes Feldgehölz mit einheimischen Bäumen und 

Sträuchern entwickelt. Die Fließgewässer bilden zusammen mit den Teichen einen 

ökologischen Wirkkomplex, der insbesondere für die Tierwelt eine große Bedeutung 

besitzt. Auf solchen Flächen ist eine Bebauung ausgeschlossen. 

Im Osten von Villip wurde das neue Gewerbegebiet angesiedelt. Hier stehen noch 

Erweiterungsflächen für weitere Betriebe zur Verfügung. Die umliegenden Bereiche 

werden von Ackerflächen dominiert, in denen nur wenige lineare Gehölzstrukturen 

stocken. Ebenfalls landwirtschaftlich werden die Grünlandflächen genutzt, die zwi-

schen dem Fließgewässer und der L 153 im Nordwesten von Villip liegen. Der Norden 

von Villip besitzt eine naturnahe Eingrünung durch die bachbegleitenden Gehölze. 

Diese Strukturen sind unbedingt zu erhalten. Eine bauliche Entwicklung ist daher nur 

auf den noch vorhandenen Bauflächenpotentialen möglich. Langfristig wäre jedoch 

eine Baugebietserweiterung am südwestlichen Rand denkbar. 

 
5.13 Villiprott 
Villiprott liegt nordwestlich der L 158 und grenzt im Westen an den Kottenforst. Der 

Kottenforst ist als FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Zudem wurden 

Teile des Gebietes als Naturschutzgebiete und als Landschaftsschutzgebiet ausge-

wiesen. Das weitere Umfeld von Villiprott wird von Äckern, Wiesen und Weiden domi-

niert. Am Ortsrand gibt es zahlreiche junge und alte Streuobstwiesen, die z. T. auch 

großflächig angelegt sind. 

Für die zukünftige Erweiterung von Villiprott sollten primär die bestehenden Potentiale 

am südlichen Ortsrand genutzt werden.  

 
5.14 Werthoven 
Werthoven liegt im Süden von Wachtberg, westlich der K 58 inmitten von landwirt-

schaftlich genutzten Flächen. Die wenigen Gehölze, die das Landschaftsbild auflo-

ckern, wurden entlang von Straßen und Wegen gepflanzt. Darüber hinaus gibt es ein-

zelne ältere Streuobstwiesen und jüngere Obstbaumplantagen. Lediglich das im Osten 

stockende Bachauengehölz entlang des hier fließenden namenlosen Bachs ist stand-

orttypisch und naturnah ausgeprägt. Der Bach entspringt im Westen von Werthoven 

auf einer Grünlandfläche. In Werthoven selbst wird er weitestgehend unterirdisch ge-

führt. 
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Neben der Nutzung der bestehenden Bauflächenpotentiale, ist eine Erweiterung der 

Wohnflächen am südöstlichen Rand denkbar. Da die möglichen Flächen am Ortsrand 

liegen, ist eine Nutzung nur möglich, sofern die Flächen großzügig eingegrünt werden, 

um einen fließenden Übergang zwischen Landschaft und Ortschaft zu schaffen. 

 
5.15 Züllighoven 
Der kleine Ortsteil Züllighoven wird insbesondere durch die zahlreichen Streuobstwie-

sen am Ortsrand charakterisiert. Diese hochwertigen Landschaftsstrukturen müssen 

erhalten und gepflegt werden. Im weiteren Umfeld ist der Ort von zahlreichen landwirt-

schaftlichen Nutzflächen umgeben. Neben intensiv genutzten Fettweiden, liegen vor 

allem im Norden und Westen Ackerflächen. 

Auch die zwei Fließgewässer Sprüsselbach im Norden und Kernbach im Osten, die 

jeweils von standorttypischen Bachauengehölzen begleitet werden, wirken land-

schaftsbildprägend. Insbesondere der östlich gelegene Fließgewässerkomplex trägt zu 

einer gelungenen Ortsrandeingrünung bei, die unbedingt erhalten bleiben muss. 

Für den geringen Entwicklungsbedarf des kleinen Ortsteiles sollte auf naturschutzfach-

lich geringwertige Flächen zurückgegriffen werden. Die Möglichkeiten sind im Einzel-

fall abzuklären. 

 
5.16 Weiler Klein-Villip 
Der Weiler Klein-Villip liegt eingebettet in landwirtschaftliche Grünlandflächen. Auf den 

überwiegend für Pferde genutzten Fettweiden stocken vereinzelte Obstbäume und 

einheimische Gehölze. Die östlich von Klein-Villip liegenden Flächen werden acker-

baulich bewirtschaftet. Die Äcker grenzen an die Landesstraße L 267, die von einer 

Reihe Birken (Betula pendula) begleitet wird. Nördlich und westlich des Weilers erstre-

cken sich zudem schützenswerte Eichenwälder, während im Süden kleinflächigere 

Gehölze stocken. Als besonderes Strukturelement prägt hier ein Komplex aus Fließ-

gewässer und bachbegleitenden Auengehölzen das Landschaftsbild. 

Der Entwicklungsbedarf des Weilers Klein-Villip muss als gering eingestuft werden. 

Zur Deckung dieses Bedarfs stehen noch einzelne Flächen am nördlichen Rand zur 

Verfügung. Eine Bebauung dieser Flächen ist jedoch nur bei großzügiger Eingrünung 

denkbar. 

 
5.17 Weiler Niederbachem Preußenweg 
Der Weiler Preußenweg liegt im Südosten von Niederbachem. Er ist umgeben von 

Äckern, Fettwiesen und -weiden. Südlich liegt der Holzvolder Hof, der von einem Bu-

chen-Eichen-Wald eingefasst wird. Im Norden liegt ein weiteres Gehöft. Als mögliche 

Baugebietserweiterung kommt eine landwirtschaftliche Nutzfläche in Betracht. Auf-

grund der Randlage ist eine Bebauung nur möglich, wenn eine großzügige Eingrünung 

der Bebauung vorgenommen wird. 
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5.18 Weiler Züllighoven Schießgraben 
Östlich von Züllighoven liegt der Weiler Schießgraben. Die kleinflächige Ansiedlung 

besteht aus wenigen Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden. Eine ge-

wünschte Wohnbauerweiterung muss im Einzelfall abgeklärt werden. 
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